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Frohe Weihnachten - Tiroler Gemeindeverband

14.11.2013 - Im Vergleich zu 2011 ist die freie Finanzspitze ... ein RÃ¼ckgang im Vergleich zum Vorjahr von 5 ...... Lebensversicherung. â‡¨Die Gemeinde ent-. 
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F ro h e We i h n a c h t e n



Auch für Tirols Gemeinden neigt sich ein arbeitsreiches Jahr dem Ende entgegen. Trotz aller Belastungen, die zum Teil von Bund und Land vorgegeben werden, haben die Kommunen dabei eindrucksvoll bewiesen, dass sie hervorragend wirtschaften können. Ausgabe 11/12 2013 Besuchen Sie uns auch im Internet! www.gemeinde verband-tirol.at Telefon:0512/  587130 Anschrift:  Adamgasse 7a  6020 Innsbruck
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Die Meinung des Präsidenten Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, geschätzte Leser Lange wurde darauf gewartet, unlängst ist es öffentlich geworden, nämlich das VfGH-Erkenntnis zum sogenannten Überling. Innerhalb weniger Tage sind Entscheidungen zu Pflach und Unterperfuss gefallen. Der VfGH schützt die übergangene (wie ich meine, jahrzehntelang schwer betrogene) Öffentlichkeit in den Tiroler Gemeinden. Er führt diesen Weg fort.



Gemeindegut-Erträge gehören Gemeinden



Es gibt kein Bemessungsproblem, es ist der Hausund Gutsbedarf bis in jede Einzelheit hin bekannt.



Erträge aus dem Gemeindegut (als Teil des Gemeindevermögens) stehen zur Gänze der Gemeinde zu. Nur der – richtig verstandene – Haus- und Gutsbedarf gehört den Berechtigten. Neuerlich legt der VfGH dar, dass der Überling der Gemeinde, also in den RK II gehört. Der VfGH präzisiert, dass der Haus- und Gutsbedarf, der konkrete Eigenbedarf an Holz ist, also ein Naturalbezug, der jährlich konsumiert werden kann. Der VfGH geht als selbstverständlich vom historischen Haus- und Gutsbedarf der Berechtigten aus. Dieser war ja Grundlage der Regulierungen und der Regulierungspläne. So steht dies ja auch in



Ihr Berater für alle Versicherungsfragen in Tirols Gemeinden Arno Thrainer: Tel. 0512 5313 1254 [email protected]



den Gemeindeordnungen. Keine Regulierung konnte eine „wunderbare Brotvermehrung“ für die Berechtigten gebracht haben. Es ist daher unverständlich, dass in manchen Medien schon wieder lanciert wird, die „Bewertung des Hausund Gutsbedarfes“ sei ein Problem. Es war der damalige Holzeinschlag zur Zeit der Regulierung. Dieser wurde zur Befriedigung von Haus- und Gutsbedarf der Berechtigten in den Regulierungsplänen zugrunde gelegt. Bei der Agrarbehörde, bei den Bezirksforstinspektionen und bei der Landesforstdirektion und in den Holzgebarungsbüchern bei den Gemeinden sind diese Holzquanten und der damalige Holzeinschlag genau bekannt. Es gibt keine Bemessungsproblem, es ist der Haus- und Gutsbedarf bis in jede Einzelheit hin bekannt. Man weiß auch ganz genau, welche Stammsitzliegenschaften nach § 56 Abs. 4 kein Recht mehr haben, also als Mitglieder in der Haus- und Gutsbedarfsdeckung ausscheiden müssten und man weiß auch, in welchen Fällen Bezugsansprü-



che kraft Gesetz zur Zeit ruhen müssten. Neuregulierung dürfen keine materiellen Änderungen von dem bringen, was durch die Rechtslage, durch das verfassungskonform zu interpretierende Gesetz (wie dies nun gebetsmühlenartig die Höchstgerichte vorgegeben haben) ohnehin schon gilt. Es ist nicht auf neue Regulierungen zu warten. Es gilt schon alles so, dass die Gemeinden – schon morgen – hinter ihr Recht, ihr Geld zu kommen hätten. Regulierungen sind nur Klarstellungen und Zusammenfassung der geltenden Rechtslage für die Agrargemeinschaftsmitglieder in einer Regulierungsurkunde. Also nicht erst langwierige Regulierungen würden den Gemeinden ihr Recht verschaffen. Das wäre wiederum nur eine gesetzlose Verschleppung.



Die Kosten auf Berechtigte umlegen Die Bewirtschaftungskosten sind nach Maßgabe der Holz- oder Weidenutzungen auf die Berechtigten umzulegen. Natürlich trifft dies auch die Gemeinde mit den in ihrem Überling steckenden Holzquantum. Auf diese Selbstverständ-



3 lichkeit hat der VfGH mit dem letzten Satz in Rz 43 in seiner Begründung zum Erkenntnis zu Pflach hingewiesen.



Die Arargemeinschaft als öffentliche-rechtliche Körperschaft hat ein Budget. Sie braucht keine Rücklagen. Die laufende Finanzierung der AG besteht in den jährlichen Umlagen an alle Mitglieder. Das weiß jede Bringungsgemeinschaft, jeder Tourismusverband, jeder Gemeindeverband zur Abfall- und/oder Wasserentsorgung u.u.u. Nicht anders ist dies bei der Agrargemeinschaft, besonders eben in der Funktion der Gemeindegutsverwaltung. Vor dem Hintergrund der Höchstgerichtserkenntnisse ist es absurd, zu meinen, dass die Nutzungen der Agrarmitglieder nichts kosten dürften und für die „Lebensfähigkeit“ der Agrargemeinschaft hätten allein die Gemeinden zu sorgen. Sie müssten schon „die Rechenschieber bewegen“ (so Dr. Raggl in der Bauernzeitung vom 14. November 2013.).



Gemeindegut trotz erfolgter Regulierung So sieht Gemeindegut bestimmt nicht aus. Immer wieder betont der VfGH, es ist trotz Regulierung beim Gemeindegut geblieben. Die Eigenart des Gemeindegutes steht in den Bestimmungen der Gemeindeordnung normiert. Auch darauf verweist der VfGH



Foto: TGV/Walch



Agrargemeinschaft hat ein Budget



nun schon wiederholend. Er zitiert auch die Bestimmungen der Gemeindeordnung. Im Übrigen ist durch die Vorgaben des VfGH zur Behandlung des Überlings auch klargestellt, dass im Schoß der Gemeindegutsagrargemeinschaften die horrenden Anwaltskosten zur „Kriegs“-Führung der Agrarier gegen die Gemeinden auf die Agrargemeinschaftsmitglieder zwingend umzulegen sein werden. Das wäre endlich einmal den Agrargemeinschaften auf Gemeindegut auszurichten. Solche hinaus geschmissenen Gelder dürfen die Substanzteilhabe der Gemeinden (dazu zählt auch der richtig ermittelte Überling) nicht beeinträchtigen. Holz am Stock verkaufen und Leute anstellen, um



gemeinschaftliche Arbeiten zu erledigen, das können die Gemeinden unter fachlicher Führung ihrer Waldaufseher auch. Schon bisher wird von dort die Hauptarbeit für die Gemeindegutsagrargemeinschaften geleistet. In der letzten Novelle zur Waldordnung wurden die Waldaufseher sogar gesetzlich beauftragt, den Holzverkauf aus dem Gemeindegut für die Agrargemeinschaften zu besorgen. Dass die betroffenen Gemeinden mit der Verwaltung der Gemeindegutsagrargemeinschaften überfordert wären, kann bei einer seriösen Betrachtung der Dinge, wohl niemand ernsthaft glauben,   meint Euer  Ernst Schöpf www.tirolersparkasse.at/gemeinden



Es gibt einen Partner für die Finanzbedürfnisse Ihrer Gemeinde: Ihr Ansprechpartner: Mag. Robert Hochrainer 05 0100 - 70320 [email protected]



Gemeinden gewiss mit Weitblick setzen auf eine nichtGemeindeverantwortliche überfordert



erfahrene Bank. Eine Bank, die fest in der Region verwurzelt ist und Ihre Bedürfnisse kennt. Ob Zahlungsverkehr, Finanzierung, Veranlagung oder Zinsabsicherung – mit einem starken und kompetenten Partner behalten Sie immer den Überblick über alle Finanzen. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihre Gemeinde von unserem Know-how profitieren kann, vereinbaren Sie einen Beratungstermin.



4



Hochamt der Bürgermeister fand heuer in Osttirol statt



Die Verleihung des Großen Tiroler Adler Ordens an Österreichs Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer war Höhepunkt des Anfang November in der Osttiroler Gemeinde Nußdorf-Debant stattgefundenen Tiroler Gemeindetages 2013. Schwerpunktthema beim Hochamt der Tiroler Bürgermeister war der Denkmalschutz, zu dem namhafte Referenten Vorträge hielten.



Für Helmut Mödlhammer steht außer Frage, dass die Rolle der Kommunen auch gegenüber dem Bund gestärkt werden muss.



Seit 1999 ist Mödlhammer die starke Stimme der österreichischen Gemeinden. Für ihn stand stets außer Frage, dass die Rolle der Kommunen auch gegenüber dem Bund gestärkt werden muss. Unter anderem fordert er nachdrücklich das Recht ein, seitens des Gemeindebundes im Namen der Gemeinden direkte Vereinbarungen mit dem Bund schließen zu können. Der Große Tiroler Adler Orden wurde ihm in Beisein von LH-Stellvertreterin Ingrid Felipe und Gemeindereferent LR Johannes Tratter von Landeshauptmann Günther Platter verliehen.



Fotos: Brunner Images



Trotz der weiten Anreise der Bürgermeister aus Nordtirol war der Saal im Gemeindezentrum von Nußdorf-Debant bestens gefüllt.



Präsident Ernst Schöpf: „In Sachen Raumordnung gilt es in Tirol einige Dinge zu entflechten.“



Foto: Brunner Images
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Ehrung: LR Johannes Tratter, LHStv. Ingrid Felipe, Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer, LH Günther Platter und TGV-Präsident Ernst Schöpf (v.l.). Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf wies auf die Notwendigkeit hin, in Sachen Raumordnung einige Dinge zu entflechten. Dahingehend wurde seitens des



Landes bereits eine Initiative gestartet. LR Tratter wird sich in den Bezirken ein genaues Bild von der Situation machen. Handlungsbedarf gibt es laut Schöpf überdies im Pflege-



bereich: „Neben dem wichtigen Ausbau des ambulanten Angebots gilt es, auch eine Vereinheitlichung bei der Entlohnung der Pflegekräfte anzustreben. Diese ist derzeit nicht gegeben.“



Setzen Sie Ihre Grundstücke in Wert!



Foto: © wajan



Verfügbare Gemeindegründe? Freies Bauland? Bedarf an Wohn-, Gewerbe- oder Sozialraum? Mit der Bebauung entsteht Lebensraum, mit dem Lebensraum entsteht Gemeinschaft. wohnungseigentum hilft als Komplettanbieter, Ihre Grundreserven in Wert zu setzen, errichtet leistbaren Wohn- und Sozialraum und schafft die Grundlage für lebenswerte Gemeinden. Vertrauen Sie auf die Erfahrung eines der größten Wohnbauträger Tirols! Wir freuen uns auf Ihren Anruf.



Gute Aussichten



für Ihren Wohnraum



wohnungseigentum Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m. b. H. Tel.: 0512 53 93-0, E-Mail: [email protected]



www.we-tirol.at



Ebenso machte Schöpf darauf aufmerksam, dass er weiterhin die Interessen der Gemeinden in der Streitfrage rund um die Gemeindegutsagrargemeinschaften wahrnehmen werde. Alles andere als leicht werden manche Gemeindeprojekte durch den Denkmalschutz, der im Zuge des Gemeindetages umfassend abgehandelt wurde. Unter anderem referierte dazu die Präsidentin des Bundesdenkmalamtes, Barbara Neubauer. Sie plädierte dafür, dass bei Unklarheiten das direkte Gespräch gesucht wird, um Fehler bereits im Vorfeld auszuschließen. Weitere Referenten waren der stellvertretende Landeskonservator für Tirol, Walter Hauser, und Hanno Vogl-Fernheim von der Architektenkammer für Tirol.



Foto: Brunner Images
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Helmut Mödlhammer ist seit 1999 die starke Stimmen der österreichischen Gemeinden.



Wir wünschen allen Bürgermeistern, Gemeinderäten und Gemeindebediensteten sowie allen Lesern dieser Zeitschrift



Gesegnete Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2014 Für den Tiroler Gemeindeverband PräsidentGeschäftsführer Ernst Schöpf Helmut Ludwig



Wir suchen Grundstücke Um auch in Zukunft den Tirolerinnen und Tirolern qualitativ hochwertige und leistbare Wohnungen zu sichern, suchen wir in ganz Tirol Baugrundstücke ab 1.000 m2 in guter Lage.



N E U E H E I M AT T I R O L Gemeinnützige WohnungsGmbH Gumppstraße 47, A-6023 Innsbruck Tel.: (0512) 3330, [email protected] www.neueheimattirol.at



Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Service auf der Homepage des Verbandes Der Tiroler Gemeindeverband ist bestrebt, das Serviceangebot für die Gemeinden und Gemeindeverbände laufend zu verbessern. In diesem Zusammenhang besteht für Gemeinden bzw. Gemeindeverbände die Möglichkeit, Ausschreibungen von freien Dienstposten (Stellenausschreibungen) auf der Homepage des Tiroler Gemeindeverbandes zu veröffentlichen. Um auf diese Weise allen potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen möglichst vollständigen



Überblick über die jeweils vakanten Stellen auf Gemeindeebene zu verschaffen, lädt der Tiroler Gemeindeverband ein, von diesem Angebot regen Gebrauch zu machen. Folgende Vorgangsweise ist zu treffen: Übermittlung des Ausschreibungstextes im „pdfFormat“ an den Tiroler Gemeindeverband per E-Mail unter: [email protected] Auf der Homepage des Tiroler Gemeindeverbandes steht auch eine Mustervorlage zum Download bereit.



Stellenausschreibungen der Gemeinden im Internet unter www.gemeindeverband-tirol.at



M U S T E R  E I N E R  S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G  Bei  der  Gemeinde  /  Marktgemeinde  /  Stadtgemeinde  ………………………………..,  ist  für  die  Betreuung  einer  Kindergartengruppe  in  der  Kinderbetreuungseinrichtung  ………………..,  mit  Wirksamkeit vom ……………………………. die Stelle   



einer pädagogischen Fachkraft    mit  einem  Beschäftigungsausmaß  von  40  Wochenstunden,  das  sind  100%  der  Vollbeschäftigung,  zu  besetzen.  Die  Einstufung  erfolgt  nach  den  Bestimmungen  des  Gemeinde‐Vertragsbedienstetengesetzes  2012  –  G‐VBG  2012,  LGBl.  Nr.  119/2011  in  der  jeweils geltenden Fassung, Entlohnungsgruppe ki.  Das  Mindestentgelt  beträgt  monatlich  €  ………….  brutto.  Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  sich  das  angeführte  Mindestentgelt  aufgrund  von  gesetzlichen  Vorschriften  gegebenenfalls  durch  anrechenbare  Vordienstzeiten  sowie  sonstige  mit  den  Besonderheiten  des  Arbeitsplatzes verbundene Entgeltbestandteile erhöht.    Von den BewerberInnen werden folgende Voraussetzungen erwartet:   die erfolgreiche Ablegung der Reife‐ und Diplomprüfung für Kindergärten oder der  Diplomprüfung für Kindergartenpädagogik   ……………………………………………………………………………………………………………….    Bewerbungen  sind  bis  spätestens  ……………………………………………….  bei  der  Gemeinde  /  Marktgemeinde / Stadtgemeinde ………………………………………………………  einzubringen.  Für Informationen steht Ihnen …………………………………………………………..  zur Verfügung.   Hier:   Auf § 2 des Gemeinde‐Gleichbehandlungsgesetzes 2005 in Verbindung mit § 7 des Landes‐ Gleichbehandlungsgesetzes 2005 wird hingewiesen.  Variante:  Gemäß  §  2  des  Gemeinde‐Gleichbehandlungsgesetzes  2005  in  Verbindung  mit  §  7  des  Landes‐Gleichbehandlungsgesetzes  2005  werden  insbesondere  Frauen  eingeladen,  sich  zu  bewerben.   Für den Gemeinderat:  Der Bürgermeister 
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Kufgem ist eines der größten Systemhäuser Österreichs für kommunale Verwaltungen und Kleinere und Mittlere Unternehmen (KMU). Aktuell arbeiten 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden Standorten in Kufstein und Innsbruck Kufgem-EDV Gesellschaft m.b.H. Fischergries 2 6330 Kufstein Tel. 05372 6902 [email protected] www.kufgem.at



Seit einem halben Jahr ist k5 Finanzmanagement in den ersten österreichischen Gemeinden im Echtbetrieb. Und eines ist jetzt schon klar: Das grundlegende Konzept für die Entwicklung dieser umfassenden Softwarelösung für österreichische Gemeindeverwaltungen, nämlich „den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen“ hat sich bereits bewährt. Bis heute haben sich österreichweit bereits mehr als 750 Gemeinden und gemeindenahe Betriebe für k5 entschieden. Einen großen Anteil daran verzeichnen die Kufgem-Gemeinden in Tirol und Salzburg, wo mehr als 98 Prozent k5 bestellt haben und die Umstellung auf die neue Software bereits voll im Gange ist. Über 50 Gemeinden arbeiten seit einigen Monaten mit k5 im Echtbetrieb. Diese sind begeistert und attestieren k5 einen Quantensprung in der kommunalen IT. Die problemlosen Umstellungen erfreuen die Anwender dabei ebenso wie die übersichtliche, moderne Oberfläche. Schon nach kürzester Einschulungszeit können die Mitarbeiter in den Gemeinden effektiv und intuitiv mit k5 arbeiten. Durch die Zusammenarbeit der fünf Entwicklungspartner Gemdat NÖ, Gemdat OÖ, Gemeindeinformatik, Kufgem-EDV und PSC Software &



Foto: Fotalia.de



k5 Finanzmanagement schreibt bereits jetzt Erfolgsgeschichte



Consulting wird k5 österreichweit angeboten. Somit arbeiten künftig 1.500 Gemeinden mit der neuen Software, was den Erfahrungsaustausch von der kleinsten Gemeinde bis zu großen Städten erheblich erleichtert. k5 … modern und leistungsstark Ein modernes und leistungsstarkes Finanzmanagement und Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow, Online-Formulare, Erledigungsvorlagen, Amtssignatur und duale Zustellung, sowie Lösungen für die Bauamts- und Grundstücksverwaltung, für den Wirtschaftshof und geografische Informationssysteme erfüllen die hohen Anforderungen österreichischer Gemeinden.



Die standardisierte Benutzeroberfläche (angelehnt an marktführende Systeme wie Windows 8 und Office 2013), aufgabenbezogene Funktionsblöcke und prozessorientierte Abläufe ermöglichen eine intuitive und effiziente Bedienung aller k5 Module. Damit passt sich k5 an die Anforderungen unterschiedlicher Größenordnungen und Strukturen in den Verwaltungsorganisationen an. Zentrale Verwaltungsregister, wie ZMR/ LMR, das Grundbuch, das Adress- und Gebäuderegister, das Unternehmensregister, Finanz Online sind in k5 integriert. Damit stellt k5 sicher, dass Verwaltung, Wirtschaft und Bürger mit höchster Datenqualität betreut werden können.



DIE NEUE GENERATION IM KOMMUNALMANAGEMENT k5 - Finanzmanagement (Kameralistik, kommunale Doppik)



k5 - Bauamt- & Grundstücksverwaltung



k5 - E-Gov – Elektronische Verwaltung



k5 - Wirtschaftshof



k5 - Lohn



k5 - Gästemeldewesen



www.k-5.at 5 selbstständige Unternehmen als starke Partner.



Gemdat Niederösterreich www.gemdatnoe.at



Gemdat Oberösterreich www.gemdat.at



Kufgem-EDV www.kufgem.at



Gemeindeinformatik www.gemeindeinformatik.at



PSC Public Software & Consulting www.psc.at



Jeder der oben angeführten Partner hat uneingeschränkt Zugriff auf das gemeinsam entwickelte k5-Produkt und ist in der Vermarktung des Produktes in jeder Hinsicht frei.
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Sechs Tiroler Gemeinden erhielten Gütesiegel für Familienfreundlichkeit



Fotos: Gemeindebund



Insgesamt 86 österreichische Gemeinden wurden in Linz im Beisein vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, Reinhold Mitterlehner, und Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer mit dem Gütesiegel Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Mit Ebbs, Heinfels, Langkampfen, Niederndorf, Silz und Telfs waren auch sechs aus dem Bundesland Tirol dabei.



Gemeinde Ebbs



Gemeinde Heinfels



Gemeinde Langkampfen



Gemeinde Niederndorf



Gemeinde Silz



Gemeinde Telfs



„Der Ausbau der Familienfreundlichkeit erhöht die Lebensqualität in der Gemeinde, steigert die Attraktivität als Wirtschaftsstandort und wirkt somit auch der Abwanderung entgegen. Aufgrund dieses sichtbaren Mehrwerts wird unser Audit-Angebot erfreulicherweise immer beliebter“, sagte Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner bei der Zertifizierungsverleihung in Linz.



„Der Auditprozess ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf den Bedarf der Gemeinde und ihrer Bevölkerung abgestimmt sind“, hebt Mitterlehner einen zentralen Erfolgsfaktor hervor. Von den aktuell prämierten 86 Gemeinden liegen 29 in Oberösterreich, 20 in Niederösterreich, 15 in der Steiermark, 6 in Tirol, 6 in Salzburg, 4 in Kärnten und jeweils 3 in Vorarlberg und im Burgenland.



SEPA Machen Sie Ihr Unternehmen SEPA fit Am 1. Februar 2014 startet der neue europäische Zahlungsraum – SEPA. Ab diesem Zeitpunkt können Unternehmer, Verbraucher und andere Wirtschaftsakteure, unabhängig des Landes in dem sie sich befinden, Euro-Zahlungen



tätigen oder empfangen. Nach Einführung der gemeinsamen Währung ist dies ein zweiter wichtiger Schritt für das Zusammenwachsen der Wirtschaftsräume, denn dadurch wird der Austausch von Waren und Dienstleistungen wesentlich erleichtert. EuroTransaktionen können innerhalb der Sepa-Länder unter einheitlichen Bedingungen so einfach und sicher wie auf nationaler Ebene erledigt werden. Damit die SEPA-Umstellung in Ihrem Unternehmen reibungslos funktioniert, sind jedoch einige Vorarbeiten zu erledigen und Änderungen zu beachten. Beispielsweise müssen alle Bankdaten Ihrer Geschäftspartner in IBAN und BIC konvertiert werden, Ihr Telebankingprogramm muss SEPA-tauglich sein bzw. upgedatet werden und wenn Sie am neuen SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen möchten, müssen Sie eine Creditor-ID und die Mandate Ihrer Kunden vorweisen.



„Die Hypo Tirol Bank unterstützt Sie bei der Umstellung in vielerlei Hinsicht. So bieten wir beispielsweise einen IBAN-BIC-Konvertierungsservice an. Sie übermitteln uns die Daten in einem vorgegebenen Muster und bekommen diese um IBAN und BIC ergänzt zurück. Die notwendige Creditor-ID für Lastschriften kann ebenfalls bei uns beantragt werden und darüber hinaus erhalten Sie alle notwendigen Informationen und sogar eine Checkliste, damit Sie bei den notwendigen Vorbereitungen nichts vergessen!“ v. l. n. r.: Mag. Thomas Gramann, Mag. Christoph Gams, Dir. Georg Köll, Heinz Zerlauth, Andreas Pittl, Michael Triendl



● Kontakt



Dir. Georg Köll Abteilungsleiter Öffentliche Institutionen Hypo Tirol Bank AG



HYPO TIROL BANK AG Öffentliche Institutionen Meraner Straße 8 6020 Innsbruck Tel 050700 www.hypotirol.com



Unsere Landesbank.
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Gemeinden zeichnen sich durch Sparsamkeit und Disziplin aus Schuldenstand wurde im Jahr 2012 um 282 Millionen Euro reduziert



Mitten in der Diskussion um den Zustand der Staatsfinanzen legen die heimischen Gemeinden ihre Finanzdaten vor. „Dieser Bericht basiert auf den Rechnungsabschlüssen des Jahres 2012, die nun alle ausgewertet sind und vorliegen“, so Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer. „In dieser Vollständigkeit ist der Gemeindefinanzbericht absolut einzigartig und bietet einen guten Überblick über den Zustand der Gemeindefinanzen.“



„Es wäre schön, wenn auch Bund und Länder eine ähnlich gute Bilanz vorlegen hätten können wie die Gemeinden.“ Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer



Die kommunale Bilanz für das Jahr 2012 ist durchwegs erfreulich. „Die Gemeinden haben Überschüsse erwirtschaftet, den Stabilitätspakt somit übererfüllt und gleichzeitig ihren realen Schuldenstand reduziert“, so Mödlhammer. „Es wäre schön, wenn auch Bund und Länder eine ähnlich gute Bilanz vorlegen hätten können. Diese Erfolge sind das Ergebnis von Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin. Bund und Länder hatten ja analog verlaufende Einnahmen und haben keine Überschüsse zustande gebracht.“



Einnahmen 2012: 17 Milliarden Eruo Insgesamt betrugen die Gesamteinnahmen der Gemeinden im Jahr 2012 16,985 Mrd. Euro (bereinigt um die Schuldenaufnahme), die Gesamtausgaben lagen mit 16,587 Mrd. Euro darunter (bereinigt um Schuldentilgung). Der Gebarungsüberschuss für 2012 betrug 398 Mio. Euro (2011 betrug der Überschuss 226 Mio. Euro). Das Maastricht-Ergebnis 2012 (Finanzierungssaldo laut VRV 1997) war mit 376,8 Mio. Euro bzw. 0,12 Prozent des BIP positiv (2011: 420,7 Mio. Euro bzw. 0,14



Prozent). Der Rückgang um 43,9 Mio. Euro bzw. 10,5 Prozent beruht unter anderem auf den gestiegenen Investitionsausgaben. Diese fanden v. a. im Dienstleistungsbereich (Wasserwirtschafts-, Kanal- und Müllentsorgungsbetriebe) statt.



Ertragsanteile sind moderat angestiegen Die Ertragsanteile der Gemeinden aus dem Finanzausgleich sind im Jahr 2012 moderat angestiegen, im Durchschnitt um 3,4 Prozent (+182 Mio. Euro) auf insgesamt 5,51 Mrd. Euro. Bei den gemeindeeigenen Abgaben und Steuern (Grundsteuer, Kommunalsteuer, etc.) war 2012 ein durchschnittlicher Einnahmenanstieg von 3,8 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt nehmen die Gemeinden aus diesem Bereich jährlich rund 3,019 Mrd. Euro ein. Ein Blick auf die Struktur der gemeindeeigenen Steuern und Abgaben zeigt die Wichtigkeit der Kommunalsteuer für die Gemeindekassen. Fast 65 Prozent des gesamten Abgabenaufkommens stammen aus dieser arbeitsplatzbasierten Einnahme. Die Grundsteuer hat mit rund 17 Prozent



deutlich geringere Bedeutung. Die Gebühreneinnahmen, das sind jene Einnahmen, denen auch konkrete Leistungen (Wasser, Abwasser, Müll, etc.) gegenüber stehen, sind 2012 bei den Gemeinden (ohne Wien) um durchschnittlich 4,32 Prozent gestiegen und betragen nun 1,76 Mrd. Euro. „Das sind im Grunde aber nur Durchlaufposten, wir sind ja verpflichtet, kostendeckende Gebührenhaushalte zu führen“, berichtet Mödlhammer. Im Durchschnitt werden 54,6 Prozent der Gebühreneinnahmen für die Abwasserentsorgung verwendet, 24,1 Prozent für die Müllentsorgung und 17 Prozent für die Wasserversorgung. In Wien stiegen die Gebühren im gleichen Zeitraum um 14,9 Prozent auf insgesamt 432 Millionen Euro an.



Geringere Gebühren in kleinen Gemeinden Auffällig ist auch, dass die kleineren Gemeinden mit geringeren Gebühren für ihre Dienstleistungen auskommen, als die großen Kommunen. Mit der Größe der Gemeinde steigt auch die pro Kopf Belas-



13 tung aus Gebühren, bis sie in den neun heimischen Städten über 50.000 Einwohner bei der pro Kopf Betrachtung naturgemäß etwas sinkt. Im ÖsterreichDurchschnitt (ohne Wien) fallen pro Gemeindebürger somit jährlich 263 Euro an Gebühren an.



Freie Finanzspritze ist leicht gesunken Ein überaus wichtiger Indikator für die Investitionsmöglichkeiten der Gemeinden ist die so genannte freie Finanzspitze. Das ist jener Wert, der durch Abzug der Tilgung von Finanzschulden vom Saldo der laufenden Gebarung errechnet wird. Je höher die freie Finanzspitze ist, desto mehr können die Gemeinden außerhalb ihrer laufenden Pflichtausgaben investieren. Im Vergleich zu 2011 ist die freie Finanzspitze 2012 leicht gesunken (um 2,68 Prozent) und betrug 2012 rund 525 Millionen Euro. Mitverantwortlich für das einigermaßen stabile Ergebnis ist hier sicherlich die Steigerung im Burgenland, die den Gemeinden rund 100 Mio. Euro durch den Verkauf der BEGAS-Anteile in die Kassen spülte. Bei den Ausgaben der Kommunen sind ebenfalls deutliche Veränderungen festzustellen. Die großen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur haben zu einem erhöhten Ausgabenvolumen geführt. Umgekehrt konnte die Dynamik der stark steigenden Ausgaben für den Sozialbereich (zu dem auch die Pflege zählt) abgeschwächt



werden. Das ist vor allem den Folgewirkungen des Pflegefonds geschuldet, über den sich Länder und Bund deutlich stärker an den Pflegekosten beteiligen müssen als vor dessen Einführung im Jahr 2011. Der Blick auf die Haushaltsgebarung zeigt erstmals auch das Verhältnis zwischen Personal- und Investitionsausgaben sowie die Ausgaben und Einnahmen im jeweils gleichen Bereich an. Diese Veränderungen sind auch bei den Nettoausgaben der Gemeinden (Ausgaben minus Einnahmen = Nettoausgaben) gut sichtbar. Für Unterricht und Erziehung mussten die Gemeinden 2012 6,48 Prozent mehr aufwenden als im Jahr davor. Die Nettobelastung für den Bereich



„Soziale Wohlfahrt“ ist zumindest leicht gesunken. „Das zeigt, wie wichtig die Einführung des Pflegefonds für die Gemeinden war“, so Mödlhammer. „Davor hatten wir alleine bei dieser Ausgabengruppe zum Teil stark zweistellige Prozentsteigerungen pro Jahr.“



Entspannung bei Abgangsgemeinden Bei den Abgangsgemeinden entspannt sich die Lage noch weiter. Zwar ist die Anzahl jener Gemeinden, die ihren Haushalt nicht ohne Bedarfszuweisungen ausgleichen können, auf 805 angestiegen. Das Gesamtvolumen der Abgänge ist aber 2012 erneut gesunken. Rund 70 Millionen



Josef Gahr Bürgermeister von Fritzens



Josef ist g’scheit Weil er in seiner Gemeinde den Schnee vom Maschinenring räumen lässt. Das machen Bauern aus der Region, die jede Gasse im Dorf kennen und so selbst die schmalste Spur vom Schnee befreien. Die Kinder freut’s zwar weniger, die Autofahrer aber umso mehr. Und zum Gemeindeamt kommt man auch wieder. Zum Glück für den Bürgermeister.



14 Euro sind derzeit nötig, um diesen Gemeinden aus den gemeindeeigenen Bedarfszuweisungsmitteln, die von den Ländern verwaltet werden, unter die Arme zu greifen.



„Wir sind noch lange nicht dort, wo wir schon einmal waren, als wir jedes Jahr mehr als zwei Milliarden investieren konnten.“ Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer



Die Investitionen der Gemeinden sind im Jahr 2012 wieder angestiegen. „Das ist auch für die Wirtschaft sehr wichtig, denn in den Jahren 2010 und 2011 sind wir mit beiden Füßen auf die Investitionsbremse gestiegen“, so Mödlhammer. 1,642 Milliarden Euro haben die Kommunen für neue Investitionen in die Hand genommen, immerhin eine Steigerung von 8,2 Prozent. „Wir sind natürlich noch lange nicht dort, wo wir schon einmal waren, als wir jedes Jahr mehr als zwei Milliarden investieren konnten“, so Mödlhammer. „Aber 2012 haben wir Überschüsse erwirtschaftet, reale Schulden abgebaut und dennoch die Investitionen gesteigert. Das muss uns erst einmal jemand nachmachen.“



752 Millionen Euro für Dienstleistungen Fast die Hälfte der Investitionen der Gemeinden, 752 Mio. Euro, flossen in die Aufgabengruppe Dienstleistungen, also in den Kanalbau, Kläranlagen, Müllentsorgung aber auch Kinderspielplätze, Parks oder öffentliche Beleuchtung. Infrastrukturinvestitionen im Bereich Verkehr machten ein Viertel der Gemeindeinvestitionen (428,2 Mio.) im Jahr 2012 aus. Diese beiden Bereiche waren 2012 mit +57,8



Mio. (+8,4 Prozent) bei den Dienstleistungen sowie +36,2 Mio. (+9,2 Prozent) bei Straßen- u. Wasserbau, Verkehr die am stärksten steigenden Investitionsbereiche. Der drittgrößte Investitionsblock war Bildung - hier wurden von Österreichs Gemeinden im Jahr 2012 233,1 Mio. investiert, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 5 Mio. Euro (- 2,1 Prozent).



Schuldenstand wurde weiter reduziert Der Schuldenstand der Gemeinden (ohne Wien) hat sich im Jahr 2012 zum zweiten Mal in Folge reduziert. Nachdem sich – erstmals seit Mitte der 80er-Jahre – bereits im Jahr 2011 die Finanzschuld der Gemeinden (ohne Wien) mit einem Rückgang von 43 Mio. Euro bzw. -0,4 Prozent verringerte hatte, konnten 2012 die Schulden um weitere 282,5 Mio. bzw. -2,4 Prozent reduziert werden. „Das ist schlichtweg sensationell“, sagt Mödlhammer. Die Finanzschuld der Gemeinden betrug Ende 2012 11,359 Mrd. Euro, im Jahr 2011 waren es noch 11,641 Mrd. Euro. Der in allen Bundesländern verzeichnete Rückgang der Finanzschulden ergibt sich sowohl aus einer vorsichtigen Schuldenaufnahme der Gemeinden als auch aus aktiven Schuldentilgungen. Ein Blick auf die Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden nach Bundesländern sortiert zeigt,



dass die Gemeinden jedes Bundeslandes, entsprechend ihrer Einnahmen auch analog die Ausgaben gestaltet haben. In fast allen Bundesländern sind die Einnahmen stärker gestiegen, als die Ausgaben. „Wir arbeiten in den Gemeinden nach dem Prinzip, dass man nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt“, so Mödlhammer. Demzufolge sind in fast allen Bundesländern die Einnahmen stärker gewachsen, als die Ausgaben. „Die Entwicklung der Ertragsanteile im Jahr 2013 ist durchaus zufriedenstellend“, berichtet der Gemeindebund-Chef. „Anlass zur Euphorie besteht freilich auch nicht.“ Im Jahresvergleich sind die Vorschüsse um insgesamt 4,4 Prozent gestiegen. „Das ist mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, allerdings haben die Einnahmen aus den Steuerabkommen mit unserem Nachbarland für unerwartete Mehreinnahmen gesorgt, die sich auf das Gesamtergebnis auswirken“, so Mödlhammer.



Finanzbericht als Download im Internet Der gesamte Gemeindefinanzbericht steht für Interessierte im Internet unter der Adresse www.gemeindebund.at/rcms/upload/ downloads/GemeindefinanzberichtVersion12112013.pdf als Download zur Verfügung. Quelle: Österreichischer Gemeindebund
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Zuschlag an Raiffeisen Kommunal-Betreuung Spatenstich in Ischgl für Zentrumsgarage Schon lange war sie geplant, jetzt wird sie Wirklichkeit: die Zentrumsgarage in Ischgl. Im Oktober war der Spatenstich. Damit gelang der Start für ein seit Jahren von der Gemeinde und den Silvretta Seilbahnen verfolgtes Projekt. Die Raiffeisen Kommunal-Betreuung Tirol hatte ein auf die projektspezifischen Gegebenheiten maßgeschneidertes Finanzierungskonzept abgeliefert und bekam den Zuschlag. Das Projekt „Zentrumsgarage Ischgl“, das nun verwirklicht wird, beinhaltet eine Tiefgarage mit rund 550 Stellplätzen, einen Bauhof für die Gemeinde und die SSAG, einen Kreisverkehr mit zwei Busbuchten und Unterführung. Mit der integrierten Galerieauffahrt wird außerdem eine zusätzliche Anbindung des Dorfkerns von Ischgl geschaffen. Die Kosten für dieses Großprojekt belaufen sich auf rund 24 Millionen Euro. Die Fertigstellung der Zentrumsgarage ist mit 30. September 2015 geplant. Die Zentrumsgarage Ischgl GmbH ist eine 100-ProzentTochter der Gemeinde und realisiert nunmehr das bis dato wohl größte Bauvorhaben auf örtlicher Ebene – ein wahres Großprojekt! Die Gemeinde ihrerseits ist davon überzeugt, dass es ein gutes und wichtiges Investment in die Zukunft von Ischgl wird und der Bevölkerung ebenso zugutekommt wie den Gästen. Das unterstreicht auch Philipp Weber von der Raiff-



Foto: Gemeinde Ischgl/Schmid



Spatenstich für die Zentrumsgarage Ischgl. eisen Kommunal-Betreuung Tirol: „In der Gemeinderatssitzung vom 16. Juli 2013 hat die Bietergemeinschaft RaiffeisenLeasing GmbH und Swietelsky Bau GmbH den Zuschlag erteilt bekommen. Das macht uns sehr stolz!“ Weber weiter: „Den Ausschlag dafür gab sicher auch die große Flexibilität des Bieterkonsortiums, den hohen Anforderungen des Gesamtprojektes, aber auch den zugrundeliegenden Bedingungen der EU-weiten Ausschreibung gerecht zu werden. Durch die gute Zusammenarbeit und ergebnisorientierte Gespräche



während der laufenden Ausschreibung mit der Gemeinde, der Geschäftsführung der Zentrumsgarage Ischgl GmbH und der Vergabekommission wurden sämtliche Hürden mit Bravour gemeistert.“ Die Raiffeisen Kommunal-Betreuung wünscht der Gemeinde Ischgl und der Zentrumsgarage Ischgl GmbH als Projektantin sowie der ausführenden ARGE aus Raiffeisen-Leasing GmbH und Swietelsky Bau GmbH für die kommenden zwei intensiven Jahre der Umsetzung alles Gute.



Raiffeisen-Experte Philipp Weber (Raiffeisen KommunalBetreuung Tirol) ist für alle Anfragen und Terminvereinbarungen unter Tel. 0512 5305 DW 13605 für Sie erreichbar. Philipp Weber freut sich auch auf Ihre E-Mail an philipp.weber@ rlb-tirol.at oder Ihren Anruf direkt am Handy unter 0664 8552832.
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„Wir mussten uns das Vertrauen in den Gemeinden erarbeiten“



Die positive Entwicklung ermöglicht der GemNova zusätzliche Themen in Angriff zu nehmen und Projekte zu starten, die den Tiroler Gemeinden weitere Vorteile bringen werden. Die Tiroler Gemeindezeitung sprach mit Geschäftsführer Alois Rathgeb über den aktuellen Stand und die künftigen Entwicklungen der Gesellschaft, die eine 100-Prozent-Tochter des Tiroler Gemeindeverbandes ist. TGZ: Nun ist es genau ein Jahr her, dass die heftige Kritik an der GemNova in den Medien aufgetaucht ist. Jetzt sind die Meldungen konträr dazu. Was hat sich seither getan?



Alois Rathgeb Geschäftsführer GemNova DienstleistungsGmbH Sparkassenplatz 2 Top 410 6020 Innsbruck Tel. 050 4711 Fax 050 4711 4711 E-Mail: a.rathgeb@ gemnova.at Internet: www.gemnova.at



Rathgeb: Die Kritik war damals sehr unangenehm für uns, hat uns aber in letzter Konsequenz nur noch mehr angespornt, am Thema weiterzuarbeiten, da wir ja immer schon von der Richtigkeit überzeugt waren und uns viele Gemeinden dies auch damals schon bestätigt haben. Seit damals geht es stetig und vor allem deutlich schneller als geplant bergauf. Wenn man bedenkt, dass wir im ersten vollen Jahr



1,2 Mio. Euro abgewickelt haben und heuer vermutlich bei 12 bis 15 Mio. Euro abschließen werden, dann ist einiges passiert. Immerhin eine Verzehnfachung des Umsatzes innerhalb von zwei Jahren.



TGZ: Wieso glauben Sie, ist es so schnell gegangen? Rathgeb: Wir waren uns immer schon sicher, dass die Idee funktionieren wird. Uns war aber auch immer klar, dass niemand auf die GemNova gewartet hat und wir uns trotzdem behaupten werden müssen. Die Gemeinden haben ja bisher auch schon gut gearbeitet. Gerade im öffentlichen Bereich ist es entscheidend, dass der Partner,



den man sich ins Boot holt, seriös arbeitet – Vertrauen ist wohl die wesentlichste Basis für eine Zusammenarbeit. Und dieses Vertrauen mussten wir uns erst erarbeiten. Und das ist, nur weil wir die Tochter des Tiroler Gemeindeverbandes sind, nicht gottgegeben. In sehr vielen Gemeinden haben wir nun dieses Vertrauen und dürfen immer größere Projekte gemeinsam mit den Kommunen umsetzen – etwa von der Beschaffung von Photovoltaikanlagen über individuelle Begleitung in Vergabeprojekten bis hin zur Umsetzung von kompletten Investitionsprojekten spannt sich nun der Bogen unserer Leistungen.



ORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERAN SORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG E T VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG UNTERNEHMENSFAMILIEMIT DAKA - VERANTWORTUNG IHR PARTNER IN ENTSORGUNGSFRAGEN ENTSORGUNG MIT VERANTWO UNG ENTSORGUNG UNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSOR NTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VER G ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTU G MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGU ORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERAN SORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG E T VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG Abfallwirtschaft · Entsorgungssysteme · Kanalarbeiten · Tankarbeiten · Sanierungsarbeiten Speiseresteentsorgung · Schlachtabfallu. Tierkadaversammlung · Verwertung von Klärschlamm UNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWO · Kreislaufwirtschaft · Sammelpartner der ARA · Elektroaltgeräteentsorgung ENTSOR UNG MITRestmüllentsorgung VERANTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG www.daka.cc MIT VER NTWORTUNG ENTSORGUNG MIT VERANTWORTUNG ENTSORGUNG DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co.KG, Bergwerkstraße 20, 6130 Schwaz, Austria, T +43(0)5242/6910 · [email protected] DAKA Ins. Oberndorfer Telefonbuch 270x125 1
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17 Und damit steigen natürlich auch die Umsätze. Wichtig war uns auch, dass die Gemeinden bei Beschaffungen an uns denken, denn wir sind uns sicher, dass es selten darum geht, nicht mit uns zu wollen, sondern oftmals denken die Gemeinden noch nicht an uns. Durch die erhöhte Präsenz über unsere MitarbeiterInnen und unsere Medien kommen wir auch hier Schritt für Schritt weiter. Diese Entwicklung hilft uns natürlich unsere Leistungen weiter auszubauen und das kommt wiederum den Gemeinden zu Gute – also eine Win-Win-Situation für alle! Denn unsere Erträge fließen 1:1 in den weiteren Leistungsausbau. TGZ: Welche Leistungen bietet Ihr nun aktuell an bzw. was ist in Planung? Rathgeb: Unsere Basisleistung ist natürlich die Beschaffung. In dem Bereich sind wir heuer wieder wesentlich weiter gekommen. Durch die neue Plattform, die wir im März gestartet haben, konnten wir die Akzeptanz deutlich steigern. Wir haben unser Portfolio auf deutlich über 300.000 Produkte erweitern können, und unsere Mitarbeiter im Einkauf arbeiten täglich an der Optimierung und Ausweitung dieser Produkte. Rund um die Beschaffung entwickeln wir nun stetig Leistungen, welche die Gemeinden zusätzlich unterstützen. Seit Sommer beschäftigen wir einen Vergabejuristen und können somit Gemeinden bei Ausschreibungen un-



terstützen. Mit Ing. Mag. Norbert Blaha haben wir einen Fachmann für Förderberatung und Projektentwicklung im Haus. Ich bin der Überzeugung, dass gerade in der Unterstützung im Förderbereich viel Potenzial speziell für kleinere Gemeinden liegt. Damit helfen wir nicht nur, die Gemeindebudgets zu entlasten, wir liefern damit auch einen Beitrag zur Entlastung des GAF, wenn wir EU- bzw. Bundesmittel für Projekte lukrieren können. Sein Wissen ermöglicht uns nun auch eine Projektbegleitung für Bauvorhaben anzubieten – von der Koordination, über die Ausschreibungen, bis hin zu Förderungen, Finanzierungen und Projektcontrolling. Seit kurzem haben wir uns nun auch, mit Unterstützung des Landes Tirol, intensiver dem Thema nachhaltige Beschaffung, angenommen. Wir erarbeiten gerade ein Grundkonzept und einen Umsetzungsplan. Mit unserer Hilfe und Unterstützung wird es für die Gemeinden einfacher, nachhaltige Produkte und Leistungen zu kaufen und die Kosten werden sich dadurch nicht erhöhen. Ein zentrales Thema stellt für uns auch das Projekt IKT für Tiroler Gemeinden dar. Bei jährlichen Ausgaben für IT und Kommunikation von mindestens 15 Millionen Euro erkennen wir hier ein riesiges Einsparungspotenzial. Und wir sind auch der Überzeugung, dass bei der



Wichtigkeit dieses Themas die Entscheidung über die zukünftige Entwicklung bei den Gemeinden liegen sollte. Und zum Drüberstreuen entwickeln wir derzeit mit dem MCI und der Unterstützung durch AL Dr. Klaus Kandler aus Rum, ein Projekt zum Thema „Haftung, Sicherheit und Wartung“ in den Gemeinden. Eine Risikoanalyse und daraus abgeleitet ein Handbuch zur Risikovermeidung, gekoppelt mit Aus- und Weiterbildung und Rahmenvereinbarungen sollte den Gemeinden auch dieses sehr umfangreiche Thema leichter zugänglich machen. TGZ: Bei der Fülle an Themen – wie bekommen die Gemeinden die Information über die Leistungen? Rathgeb: Das ist sicherlich sehr schwierig und komplex. Aber wir versuchen auch hier möglichst umfangreich und über mehrere Kanäle die Information an die Gemeinden zu tragen. Ein Kernthema stellt hierbei sicherlich die innocom – der kommunale Treffpunkt Tirols – vom 19. – 21. Februar 2014 in der Messe Innsbruck statt. Wir möchten dazu alle GemeindemitarbeiterInnen und MandatarInnen einladen sich über das umfangreiche Angebot der GemNova zu informieren. Bei kurzfristigen Fragen stehen ich und mein gesamtes Team natürlich immer zu Verfügung – ein Anruf oder ein Mail genügen, wir kommen gerne zu Ihnen in die Gemeinde.



„Die innocom vom 19. bis 21. Februar 2014 in der Messe Innsbruck ist eine ideale Gelegenheit, wichtige Informationen zu den Gemeinden zu tragen.“
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Foto: Land Tirol/Pidner



Günstige Microsoft-Lizenzen für Tirols Schülerinnen und Schüler



Präsentierten das neue Lizensierungsmodell (v.l.): Bgm. Stefan Weirather, LR Beate Palfrader, Präsident Ernst Schöpf und Daniela Denk (Microsoft Austria).



Rückfragen: Alois Rathgeb GemNova Tel. 0 50 4711 0 Mobil: 0699 15742900 Daniela Denk Microsoft Austria Tel. 01 610 64 161 Mobil: 0664 1927161



Bis zu 150 Euro sparen – das können alle Tiroler PflichtschülerInnen ab sofort beim Erwerb von Microsoft Office 2013 oder Windows 8.1. Ab Dezember erhalten sie zudem das neue Cloud-Produkt Office 365 ProPlus zum Vorzugspreis. Möglich macht das ein neues Lizensierungsmodell des Landes. Die Lizenzen gelten für ein Jahr. „Damit beschreiten wir österreichweit neue Wege und fördern den Umgang mit Neuen Medien“, sagte Bildungslandesrätin Beate Palfrader an der SportNMS Imst-Unterstadt. Das Projekt ist in Kooperation mit dem Tiroler Bildungsservice, der GemNova und Microsoft Österreich entstanden. Wer sich bis 31. Jänner 2014 auf www.gemnova.at



mit dem Schülerausweis anmelden und Office 2013 um 32,90 Euro oder Windows 8.1 um 27,90 Euro für jeweils zwei Endgeräte downloadet (Upgrades gratis), kann eines von sechs Tablets gewinnen. Die drei Klassen mit der höchsten Bestelldichte belohnt das Land Tirol mit 1.000, 750 oder 500 Euro. Die drei kauffreudigsten Schulen erhalten ein IT-Budget in Höhe von 1.000 Euro. Ein Euro pro Lizenz wandert in einen Schulsolidaritätsfonds. „Damit unterstützen wir neben sozial schwächeren Kindern und Jugendlichen auch finanzschwache Gemeinden und Schulen bei der Umsetzung von IT-Projekten“, informiert Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf. Anspruch auf die Lizenz



Office 365 ProPlus für fünf Endgeräte haben ab Dezember SchülerInnen, deren Schulen auf das Modell „Enrollment for Education Solutions“ (ESS) umgestiegen sind. „Tirol hat 2011 mit diesem Lizenzmodell für Pflichtschulen und Lehrkräfte eine Vorreiterrolle in Österreich eingenommen“, weiß Daniela Denk von Microsoft Österreich: „Mit den Schülerlizenzen wird ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt.“ Fast zwei Drittel der 542 Tiroler Pflichtschulen nützen seitdem das Angebot. Im Bezirk Imst sind es 21 von 60 Pflichtschulen – darunter die Sport-NMS Imst Unterstadt. Sie sei seit ihrem Umbau die ITVorzeige-Schule Tirols, ist der Imster Bürgermeister Stefan Weirather stolz.
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Landtag beschloss neues Kinder- und Jugendhilfegesetz



Bereits das B-KJHG 2013 bringt Neuerungen, die für die Praxis relevant sind, bspw. die Ausgestaltung der Meldepflichten in § 37 B-KJHG 2013, die auch Behörden trifft. Auch bisher hat das Bundesgesetz zwischen jenen unterschieden, denen eine Meldepflicht zukommt, und jenen, die aufgrund sonstiger Beobachtungen annehmen müssen, dass ein Kind gefährdet ist und diese konkrete erhebliche Gefährdung anders nicht verhindert werden kann. Nunmehr sieht die seit 1. Mai 2013 neu ausgestaltete Meldepflicht vor, diese Meldung schriftlich beim Jugendamt/der Kinderund Jugendhilfe einzubringen. Die Jugendämter in Tirol werden sich nunmehr als Kinder- und Jugendhilfe bezeichnen ebenso die Abteilung Jugendwohlfahrt, die künftig als Abteilung



Kinder- und Jugendhilfe bezeichnet wird. Diese neue Bezeichnung markiert mit dem neuen Gesetz auch die Neuerungen, denen Rechnung zu tragen ist. „Familien stärken und Kinder schützen“ war bisher eine Leitlinie der Jugendwohlfahrt und wird sie auch weiterhin sein müssen! Mit dem Landesgesetz erfolgt eine Festlegung von Mindeststandards in der Leistungserbringung beispielsweise detailliertere Regelungen als bisher zur Verschwiegenheitspflicht, zu Auskunftsrechten, zur Dokumentation und zum Datenschutz. Ein zentrales Element umfasst auch die Neuregelung der Überprüfung von Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung. Bereits im Grundsatzgesetz vorgegeben werden auch die fachlich fundierte Auswahl von Hilfen und die kurz und mittelfristige Festlegung der Ziele der gewährten Hilfe, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen möglichst umfassend zu gewährleisten und trotzdem nur in möglichst geringem Umfang in bestehende familiäre Beziehungen einzugreifen.



Ihre Beraterin für alle Versicherungsfragen in Tirols Gemeinden Ulrike Obrist: Tel. 0512 5313 1236 [email protected]



Im Rahmen der Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung wird das so genannte Vieraugenprinzip umgesetzt. Dabei soll die Zusammenarbeit von fachlich qualifizierten Personen bei jeder Gefährdungseinschätzung, mit Ausnahme einer offenkundig erkennbaren Gefährdung des Minderjährigen, und bei der Hilfeplanung verankert werden. Als Richtlinie galt das Vieraugenprinzip in Tirol bereits seit dem Jahr 2002. An dieser Stelle sollte auch auf die Problematik der Delogierung von Familien aufgrund beispielsweise hoher Mietrückstände eingegangen werden. Diese finanzielle prekäre Situation (oder Armut an sich) einer Familie kann allein niemals der Grund dafür sein, die Kinder von den Eltern zu trennen. Vielfach ist hier in erster Linie erforderlich, Lösungen mit den Eltern zu finden, um die Schulden abzubauen. Die Tiroler Kinder- und Jugendhilfe steht gerne für allfällige Rückfragen zur Verfügung und ist auch weiterhin sehr bemüht, kindgerechte Hilfen anzubieten.



Foto: Land Tirol



Mit dem im November Landtag beschlossenen neuen Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz wurde das Ausführungsgesetz zum Bundes- Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 – B-KJHG 2013, BGBl. I Nr. 69/2013, umgesetzt.



Mag. Silvia Rass-Schell Abteilungsvorständin Jugendwohlfahrt Amt der Tiroler Landesregierung Eduard-Wallnöfer-Platz 3 6020 Innsbruck Tel. 0512 508 2640 Fax 512 508 2645 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.tirol.gv.at/ gesellschaft-soziales/ jugendwohlfahrt/abteilungsleitung/
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Foto: MGT Telfs/Dietrich



F A C H V E R B A N D D ER L EIT EN D E N GE M E IN D EB ED IE NS TE N TI RO L S



Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten Tirol (FLGT) Mag. iur. Bernhard Scharmer Landesobmann & Gemeindeamtsleiter der Marktgemeinde Telfs Tel. 05262/6961-1000 Mobil: 0676/83038-213 E-Mail bernhard.scharmer@ telfs.gv.at Web: www.flgt.at www.telfs.gv.at



Die Berufsordnung der Tiroler Gemeindeamtsleiter



Berufsethik, adäquates Berufsbild, moderne Managementansätze – diese Begriffe stehen im Hintergrund der neuen Berufsordnung. Diese verfolgt primär das Ziel, den Berufsstand der Gemeindeamtsleiter mangels gesetzlich ausreichender Bestimmungen näher zu definieren und zu stärken, was in weiterer Folge auch Bürgermeistern, Gemeinden und Gemeindebürgern zu Gute kommt. Der Fachverband der richtet sind. Auch ihnen II. Verhaltensregeln und leitenden Gemeindebe- soll die Berufsordnung ein Verhältnis Politik/Verwaldiensteten Tirols (FLGT) hilfreicher Ratgeber sein tung hat in Abstimmung mit dem Tiroler GemeindeverI. Grundsätze der Be- Verhältnis Bürgermeister/ band und der Universität rufsordnung und AnforGemeindeamtsleiter Innsbruck nach mehr als derungsprofil an moderne Der Bürgermeister soll 2 Jahren intensiver Arbeit Gemeindeamtsleiter Bürgermeister und der eine Berufsordnung für Gemeindeamtsleiter soll Gemeindeamtsleiter entLeiter Innerer Dienst Gemeindeamtsleiter sein, wickelt und bei der FLGTDem Gemeindeamtslei- in der Praxis jedoch spielt Landesfachtagung in Inns- ter obliegen die Organi- der Bürgermeister oft Gebruck am 17.10.2013 neben sation, Koordination und meindeamtsleiter und umdem brisanten Thema „An- Leitung des gesamten in- gekehrt. tikorruption“ vorgestellt. neren Dienstes sowie die Dass dabei Probleme Die Berufsordnung soll Erfüllung der operativen entstehen können, versteht die Professionalität, Ob- Gemeindeaufgaben unter sich von selbst. Daher ist jektivität und Berufsethik der unmittelbaren Aufsicht ein klares Rollenverständnis der Gemeindeamtsleiter des Bürgermeisters. – um Kompetenzkonflikten gewährleisten und damit Als Leiter des inneren aus dem Wege gehen zu ihr korrektes und effizien- Dienstes sorgt er für eine können – unerlässlich. tes Verhalten sicherstellen. gesetzmäßige, wirtschaftliDas Verhältnis zwischen Neben den umfassenden che, sparsame und zweck- Bürgermeister und GeKompetenzbereichen und mäßige Führung der Amts- meindeamtsleiter zeichnet Dienstpflichten wird auf die geschäfte und führt diese sich idealerweise durch Loheutigen Anforderungen, effizient, objektiv, korrekt yalität, Vertrauen und gedie Ausbildung und die an- und professionell aus. Der genseitige Information aus. gemessene Entlohnung der Gemeindeamtsleiter ver- Sie bilden gemeinsam das „Gemeindeamts-Manager“ fügt über ein hohes Maß Kernteam der Gemeindenäher eingegangen. Wich- an Eigeninitiative und En- amtsführung und stimmen tige Themen sind u.a. die gagement; er zeichnet sich sich in allen EntscheidunBürgerorientierung, effek- durch Reformwillen und gen von wesentlicher Betive Arbeitsabläufe und das Dienstleistungsorientie- deutung laufend miteinankorrekte Verhältnis zu allen rung aus. der ab. Nur so kann eine politischen Gruppierungen Gemeindeverwaltung auf des Gemeinderates. Würde und Anstand Dauer effizient und effektiv Aufgrund der Vielzahl Der Gemeindeamtslei- geführt werden. der Gemeindeaufgaben ter übt seinen Beruf mit sind kleinere Gemeinden Rechtschaffenheit, Würde Pauschale Verhaltensregeln in Detailfragen manchmal und Anstand aus. Der Gemeindeamtsleiverständlicherweise besonEr vermeidet Verhalten ter verhält sich allen Bürders gefordert. Sie müssen und Verhaltensweisen, wel- gern, Mitarbeitern und alle Agenden bewältigen, che das Ansehen und die politischen Mandataren für die in Großgemeinden Würde des Berufsstandes gegenüber jederzeit sacheigene Fachreferate einge- schädigen. lich-objektiv, freundlich,



21 Verhältnis Politik/ Verwaltung Die politischen Organe sind in der Regel für das Was und die Verwaltung für das Wie zuständig. Aufgrund der engen Verknüpfungen zwischen politischen Mandataren und dem Gemeindeamtsleiter ist eine konstruktive Zusammenarbeit beider Seiten für eine erfolgreiche Verwaltung der Gemeinde von großer Bedeutung. III. Leistungsorientiertes Gemeindemanagement Wenn mit den üblichen Methoden gearbeitet wird, werden auch nur die üblichen Erfolge erzielt. Die durchschnittliche Gemeinde hat rund 800 bis 1000 verschiedenste Aufgaben zu erfüllen, daher werden effiziente und strategische Arbeitsmethoden für eine moderne Gemeindeamtsführung immer wichtiger. Aufbau- und Ablauforganisation Eine effiziente und klar strukturierte Aufbau- und Ablauforganisation in den Gemeindever waltungen ist unerlässlich. Wer macht was, wie, mit welchen Methoden? Zeitmanagement Zeit ist das, was auf der Uhr steht, aber Zeit ist auch Geld. Unter professionellem Zeitmanagement versteht man die effiziente Nutzung der Ressource Zeit. Zentral ist hierbei die Differenzierung zwischen wichtig und dringend.



Foto: FLGT



professionell, höflich und korrekt.



FLGT-Vorstand Tirol (von links): Mag. Nikolaus Kostenzer (Kramsach), Martin Wanner (Telfs), Mag. Bernhard Scharmer (Telfs), Dr. Bernhard Knapp (Hall), Mag. Betinna Fritz (Reith bei Seefeld), Dr. Klaus Kandler (Rum), Mag. Peter Draxl (Inzing) und Dr. Ernst Hofer (St. Johann in Tirol). Mitarbeiter und Führung Menschen sind die wichtigste Ressource einer Gemeindeorganisation. Daher gehört es zu den erstrangigen Führungsaufgaben, die Mitarbeiter zu fördern und zu entwickeln. Das bedeutet auch Stärken zu stärken und Schwächen auszugleichen. Die Leistungsfähigkeit und Qualität der Gemeindeverwaltung hängen stark von der Motivation und den Fähigkeiten der Mitarbeiter ab. Kommunikation Wie schon Sokrates festgestellt hat, sollen wir so miteinander reden, dass wir einander verstehen. Kommunikation ist die Art wie wir uns verständigen und miteinander umgehen. Konstruktive Zusammenarbeit setzt eine positive Kommunikation und gute zwischenmenschliche Beziehungen voraus. Persönliche Arbeitsmethodik Eine effiziente und persönliche Arbeitsmethodik zeichnet sich durch strategisches Arbeiten und durch



die Konzentration auf das Wesentliche aus. E-Government Durch die Einführung des digitalen Aktes können behördliche Arbeitsabläufe standardisiert, vereinheitlicht, transparent dargestellt und in Folge effizienter durchgeführt werden. E-Government bedeutet somit auch einen 24h-Bürgerservice. Mit dieser Berufsordnung kann allen Gemeindeamtsleitern und Bürgermeistern ein praxistauglicher Leitfaden für den Berufsstand zur Verfügung gestellt werden, welcher im Gemeindealltag zu einem gemeinsamen konstruktiven Miteinander von Verwaltung, Politik und Bürgern beitragen soll. „Die Gemeindeamtsleiter werden mE in Zukunft eine immer noch wichtigere Rolle in den Gemeindeverwaltungen als moderne Dienstleistungscenter einnehmen. Der Wunsch nach Reformen in der öffentlichen Verwaltung ist deutlich spürbar!“
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Leitlinien zum Wohle aller Schüler und Schülerinnen umsetzen



Foto: Holy



Informationen zu Getränke- und Speisautomaten an Tiroler Schulen



Dr. Claudia Mark Landesschulärztin LSR für Tirol E-Mail: [email protected] Internet: www.lsr-t.gv.at/de/ news-schularzt



Schule und Gesundheit sind zwei wichtige Themenbereiche, die auch für die Gemeinden interessant sind. Als Landesschulärztin für Tirol betreue ich alle Schultypen in medizinischen und gesundheitsfördernden Fragen. Gesundheit an der Schule ist ein Bereich, der von vielen Seiten bearbeitet wird. Gerade für die allgemeinen Pflichtschulen – kurz APS genannt - kann man sagen, dass als Hauptthemen Ernährung und Bewegung behandelt werden, was sich durch viele gute Projekte wie den Ernährungsführerschein an Volksschulen oder der „bewegten Pause“ belegen lässt. Bei meiner Arbeit fällt mir aber auf, dass gesundheitsfördernde Leitlinien und Erlässe aus dem Unterrichtsministerium oder Gesundheitsministerium meist nur an Bundesschulen umgesetzt werden und die APS bzw. Privatschulen unzureichend informiert und unterstützt werden. Konkreter Anlass für mein Anliegen ist das Aufstellen von Getränkeund Speiseautomaten an Pflichtschulen. Als Schulerhalter sind die Gemeinden dafür zuständig, wie dies an ihren Schulen geregelt wird. Für Bundesschulen gibt es dazu Richtlinien, Empfehlungen und Vereinbarun-



gen, die die Betreiberfirmen mit dem Landesschulrat treffen. Ich würde mir wünschen, dass diese Empfehlungen auch an den APS und Privatschulen umgesetzt werden. Übergewicht und Bewegungsmangel unserer Kinder und Jugendlichen sind in aller Munde. Daher ist es aus meiner Sicht wichtig, nicht nur an Bundesschulen auf den Zuckergehalt von Getränken und Speisen zu achten. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass zum Bsp. 1 Glas Saft (250 ml) am Tag zu einer Gewichtszunahme von 1 kg im Jahr führt (der Verzehr von Süßigkeiten ist NICHT mitgerechnet). Auch die zunehmende Zahl von allergischen und zuckerkranken Kindern (mit und durch Übergewicht) wird an Tiroler Schulen dazu führen, dass vermehrt auf das Nahrungsangebot geachtet werden muss. Dies betrifft die Jausenangebote ebenso wie den Mittagstisch. Es geht nicht um Verbote, sondern um ein ausgewogenes Angebot, das unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung unterstützt. Wie man aus jahrelangen Erfahrungen an Schulen, die dies bereits umsetzen, weiß, entsteht kein finanzieller Nachteil, wenn die Buffets



und Automaten „gesünder“ bestückt sind. Ich bitte daher alle Verantwortlichen in den Gemeinden und die Schulleitungen, sich des Themas Getränkeautomaten an Schulen anzunehmen und diese Leitlinien zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler umzusetzen (siehe untenstehenden Auszug aus den Leitlinien „Schulbuffet“ und das Rundschreiben des Unterrichtsministeriums). Ein Musterüberlassungsvertrag wurde bereits ausgearbeitet und kann jederzeit bei mir angefordert werden. Auch als Mutter ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass Kindern und Jugendlichen in Tiroler Schulen eine gesunde Vielfalt angeboten wird. Bei Fragen helfe ich gerne weiter, bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Auszug aus der Leitlinie „Schulbuffet“ Empfehlungen für ein gesundheitsförderliches Speisen- und Getränkeangebot an österreichischen Schulbuffets (http://bmg. gv.at/home/Schwerpunkte/ Ernaehrung/Empfehlungen/Leitlinie_Schulbuffet) 3.1 Getränke (Getränkeliste und alle Infos unter http://unserschulbuffet.at/ handbuch/warengruppen/ getranke/)



23 Aktuelle Ziele (Mindestkriterien)



se Getränke mit Süßstoffen aus dem Sortiment.



l Im Produktsortiment sind mindestens acht von zehn Getränke ideale Durstlöscher (Mineralwasser, stark verdünnte Fruchtsäfte) bzw. Produkte mit moderatem Zuckergehalt und ohne Süßstoffe; 80 % der Verkaufsfläche für Getränke werden für diese Produkte verwendet.



l Bieten Sie – mit Ausnahme von Wasser – keine Gebindegrößen über 0,75 Liter an.



l Quell-,



l Platzieren Sie die idealen Getränke gut sichtbar bzw. in Augenhöhe. Getränke mit hohem Zuckergehalt werden untergeordnet platziert.



Tafel- oder Mineralwasser ohne Geschmack ist immer Bestandteil des Angebots.



beim Befüllen von Automaten sollen die Vorgaben schrittweise umgesetzt werden.



l Es werden keine alkoholischen Getränke und Energy Drinks angeboten.



l Integrieren Sie Leitungswasser oder selbst zubereitete ungesüßte bzw. wenig gesüßte Früchteoder Kräutertees in Ihr Angebot.



l Getränke mit Koffein oder Teein werden für Kinder unter 10 Jahren nicht angeboten. l Getränke



mit Azofarbstoffen, die den Warnhinweis „kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“ tragen, werden nicht angeboten (E102 Tartrazin, E104 Chinolingelb, E110 Gelborange S, E122 Azorubin, E124 Cochenillerot A, E129 Allrarot AC). Umsetzungsschritte l Tauschen Sie schrittweise Getränke mit hohem Zuckergehalt (z.B. Limonade, Nektar) durch zuckerfreie bzw. solche mit moderatem Zuckergehalt aus. Hilfe für die Produktauswahl bietet der regelmäßig aktualisierte „Praxisleitfaden Getränke“ l Nehmen



Sie schrittwei-



l Auch



Langfristiges Ziel (Vision) Mindestens die Hälfte des Getränkesortiments besteht aus idealen Durstlöschern, der Rest verteilt sich auf Produkte mit moderatem Zuckergehalt, ohne Süßstoffe und ohne Azofarbstoffe. BMUKK-39.780/0001B/4/2012 – Rundschreiben Nr. 8/2012 5. Automaten



für die über die Automaten abgegebenen Produkte einhebt. Es wird empfohlen, dem Aufsteller im Rahmen des Aussprechens der Gestattung insbesondere zu überbinden, l jedenfalls den Ersatz der Betriebskosten auf Grundlage der Verbrauchsdaten an den jeweiligen Geräten und der Betriebszeiten (in Form einer Pauschale); l die Übernahme sämtlicher Betriebswartungs-, Nachfüll- und Reinigungspflichten; l das



Einholen der für den Aufstellungsort erforderlichen bau- und feuerpolizeilichen sowie sonstigen behördlichen Genehmigungen; l die



Übernahme der mit der Aufstellung und funktionstüchtigen Inbetriebnahme der Anlage unmittelbar verbundenen Kosten; l die



Übernahme der Haftung für jegliche Schäden, welche durch den Bestand und Betrieb der aufgestellten Anlage allenfalls entstehen.



5.1 Grundsätzliches



5.2 Aufstellung von Speise- und Getränkeautomaten



Die Aufstellung von Automaten kann in Form einer standortbezogen ausgestalteten Gestattung erfolgen. Vor dem Aussprechen einer Gestattung ist zu klären, ob nicht ein anderer Unternehmer (Automatenaufsteller) geringere Preise



Bei Speise- und Getränkeautomaten ist hinsichtlich des Warenangebotes das Einvernehmen mit dem zuständigen Schulgemeinschaftsausschuss unter Beiziehung der Schulärztin bzw. des Schularztes herzustellen.
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Haus für Senioren Absam nach EN 15224 zertifiziert



Foto: Karl Wirtenberger



Mit der einer feierlichen Zertifikatsübergabe erhielt das Haus für Senioren Absam die offizielle Bestätigung, dass es als erste Pflegeeinrichtung in Österreich nach der EN 15224 und als erstes öffentliches Pflegeheim Tirols nach ISO 9001:2008 zertifiziert ist.



Heimleiter Arnold Krei, Pflegeleiterin Renate Kokseder, Dr. Günther Schreiber von quality austria, Bürgermeister Arno Guggenbichler und Mag. Hannelore Röck von Humanocare (von links). „Das Haus für Senioren Absam hat Pionierarbeitet in Österreich geleistet. Es ist die erste Pflegeeinrichtung, welche nach der neuen Norm EN 15224 zertifiziert ist“, bestätigt Dr. Günther Schreiber, einer der Auditoren der quality austria, die das Haus beurteilt haben. In der neuen „Gesundheitsnorm“ ÖNORM EN 15224 finden sich alle Anforderungen der ISO 9001:2008 wieder verbunden mit branchenspezifischen umfassenden Ergänzungen hinsichtlich der Forderungen nach Risikomanagement und Patienten- bzw. Bewohnersicherheit. „Dass wir als erste öffentliche Pflegeeinrichtung in Tirol nach der weltweit anerkannten Norm ISO 9001:2008 zertifiziert sind, garantiert unseren Bewoh-



nern höchste und messbare Qualitätsstandards sowohl in der Pflege und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen als auch in allen weiteren Funktionsbereichen der Einrichtung“, ist Bürgermeister Arno Guggenbichler stolz. In mehr als 170 Ländern ist ISO 9001:2008 das zentrale Medium für ein effektives Qualitätsmanagement. Durch jährliche interne Audits und externe Begutachtungen werden die hohen Qualitätsansprüche abgesichert und bei Bedarf verbessert. Guggenbichler bedankte sich im Rahmen der Auszeichnung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses für Senioren Absam, bei den ehrenamtlichen Helfern, der Pflegedienstleitung Renate Kokseder und Heimleiter Arnold Kreil für de-



ren großartige Arbeit, mit der es gelingt, Senioren ein neues Zuhause mit hoher Lebensqualität zu geben. Die außergewöhnliche Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Engagement in der Umsetzung des neuen Qualitätsmanagementsystems hob auch Mag.a Hannelore Röck, Leitungsbeauftragte der Humanocare GmbH, in ihrer Rede hervor. Die Humanocare, als Managementpartner der Einrichtung mit der Führung des Hauses betraut, begleitete das Team aus Absam bei der Implementierung des neuen Qualitätsmanagementsystems. „Die hohe Beteiligung der MitarbeiterInnen konnte durch deren frühe Einbindung seitens Bürgermeister Guggenbichler und seitens der Gemeinde erzielt werden“, so Röck.
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Im Spannungsfeld von Mensch – Arbeit – Technik



Arbeit passiert im Hintergrund Die Arbeit des Ziviltechnikers für Industrielle Technik ist dabei zwar nicht sichtbar, sie passiert (überwiegend) im Hintergrund, trotzdem ist sie enorm wichtig. Ziviltechniker der Fachgruppe Industrielle Technik gewährleisten, dass die vom Gesetzgeber vorgegebenen Sicherheits- und Qualitätsmaßstäbe in den Bereichen Sicherheitstechnik, Umwelt und Energie eingehalten werden. Damit ist er ein wichtiger Partner auch für die Gemeinden. Es ist nicht von der Hand zu weisen: Die Sicherheitsanforderungen sind höher geworden, und zwar in allen Lebensbereichen. Es ist daher von grundlegender Bedeutung, dass für ein so anspruchsvolles und verantwortungsvolles Betätigungsfeld, wie es die Ziviltechniker für Industrielle Technik abdecken,



auch eine hochkarätige Ausbildung verlangt wird. Es gibt in der Fachgruppe für Industrielle Technik Ingenieurkonsulenten für Maschinenbau, für Sicherheitstechnik, für Elektrotechnik sowie für Technische Physik und Chemie. Alle verfügen über einen Universitätsabschluss, über mehrjährige Praxis und eine staatliche Prüfung. „Es geht in unseren Fachbereichen immer um das Spannungsfeld Mensch – Arbeit - Technik. Hier gilt es, größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen. Darauf müssen sich die Menschen verlassen können“, umreißt Dr.-Ing. Bernhard Felder, Obmann der Fachgruppe Industrielle Technik der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Tirol und Vorarlberg, den Verantwortungsbereich dieser Experten. Die Aufgabengebiete sind breit gefächert. Als Beispiele lassen sich anführen: l Abnahmepr üfungen und Gutachten zu technischen Anlagen sowie Arbeitsmittel wie Hebezeuge, Kräne, Tore, Heizungs- und Elektroanlagen l Sicherheitstechnische Betreuung von Baustellen als Sicherheits- und Baustellenkoordinator, sowie im Risiko- und Sicherheitsmanagement l Genehmigungen und wiederkehrende Prüfungen (§ 82 b Gewerbeordnung) von Betriebsanlagen



l Gutachten in den Bereichen Straßenverkehrssicherheit und Kraftfahrwesen l Gutachten im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeit (Physik und Chemie/Abwasser, Abfall) l Gutachten und Planungen im Bereich Energietechnik (Ausstellung Energieausweis, Blockheiz-, Biomasseheizwerke, Biogasanlagen etc.)



Tätigkeit von sehr hoher Bedeutung Allein diese überschlagsmäßige Aufzählung der Tätigkeitsfelder der Mitglieder der Fachgruppe Industrielle Technik zeigt, ihre Arbeit greift in alle Lebensbereiche ein und ist von hoher Bedeutung. Das unterstreicht auch die Tatsache, dass diese Ziviltechniker Urkundspersonen sind. Sie sind eine Art „Technische Notare“, das heißt, sie stellen im Rahmen ihrer Tätigkeit rechtsgültige Urkunden aus. Das macht den wesentlichen Unterschied zu Personen aus, die möglicherweise „ähnliche Tätigkeiten ausüben“, unterstreicht Fachgruppenobmann Dr.-Ing. Bernhard Felder. Die Arbeit der Mitglieder der Fachgruppe Industrielle Technik ist grundlegend – auch wenn sie vielleicht nicht so sichtbar ist wie die des Statikers oder des Architekten.  Susanne Gurschler



Foto: Felder



Fast jeder weiß, was ein Statiker macht, was ein Architekt macht. Die wenigsten aber wissen, was ein Ziviltechniker der Fachgruppe für Industrielle Technik macht. Dabei begegnet man dessen Arbeit ebenso auf Schritt und Tritt: Wenn man in einen Aufzug steigt etwa, sich auf die Rutschsicherheit von Fußböden verlässt, oder wenn man einen Blick auf die Brandschutzpläne oder den Energieausweis für ein Gebäude wirft.



DI Dr. Ing. Bernhard Felder Obmann der Fachgruppe Industrielle Technik der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Tirol und Vorarlberg Rennweg 1, 6020 Innsbruck



Tel. 0512 588 335 Fax: 0512 588 335-6 E-Mail: arch.ing.office@ kammerwest.at Internet: www.kammerwest.at
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Von A wie AVG bis Z wie Zivil- und Katastrophenschutz Tiroler Gemeindeakademie – Fortbildungen für Gemeindebedienstete



Im TBI-Grillhof erfolgt im Rahmen der Tiroler Gemeindeakademie ein wesentlicher Teil der Aus- und Weiterbildung für Gemeindebedienstete. Mittlerweile ist das TBIGrillhof der größte Anbieter für die Fortbildung der Gemeindebediensteten. Auf Basis einer gelungenen Kooperation mit der zuständigen Fachabteilung, Abteilung für Gemeindeangelegenheiten, dem Tiroler Gemeindeverband, dem Fachverband für leitende Gemeindebedienstete und dem Tiroler Bildungsforum, werden zentral und regional Fortbildungen angeboten.



Tel. 0512 3838-43 Fax 512 3438-50 E-Mail: [email protected] Internet: www.grillhof.at



Foto: Martin Weber



Tiroler Bildungsinstitut Grillhof Grillhofweg 100 6080 Igls-Vill



Gemeindebedienstete, die am Tiroler Bildungsinstitut Grillhof einen Grundlehrgang für ihre berufliche Tätigkeit absolviert haben. Der mittlerweile 37. Grundlehrgang für Gemeindebedienstete wird jährlich von der Abteilung für Gemeindeangelegenheiten des Amtes der Tiroler Landesregierung angeboten. Das TBI-Grillhof nimmt im Rahmen dieses Lehrgangs die Rolle der Kursbegleitung und Evaluation ein. Das Lehrgangskonzept sieht vor, dass speziell die neuen MitarbeiterInnen in den Gemeinden eine aktuelle rechtliche, adminis-



trative und wirtschaftliche Übersicht der Aufgaben in der Gemeinde bekommen. mÜberarbeitetes Konzept mit umfassenden Aufgabenfeldern



dewesen, Gemeindeabgabenrecht, Bauordnung und technische Bauvorschriften, Sozialrecht, Datenschutz und das Landespolizeigesetz und Veranstaltungswesen.



Kerninhalte des neuen Konzeptes sind: Gemeinderecht, Behördenorganisation und AVG, Dienstrecht, Gemeindewirtschaft, Zivilund Katastrophenschutz, effizientes Arbeiten der Gemeinde, Raumordnung, Tiroler Bauordnung, Gemeindeförderungen, Mel-



Ziel des Lehrgangs ist, dass die TeilnehmerInnen einen vertieften Einblick in die vielfältigen Aufgaben im Gemeindedienst bekommen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer Vertiefung in Aufbaulehrgängen oder Spezialseminaren. Der Lehr-



27 gang dauert zehn Tage und gliedert sich in jeweils fünf Tage. ReferentInnen des Lehrgangs sind MitarbeiterInnen in den verschiedenen Fachabteilungen des Amtes der Tiroler Landesregierung. Am Lehrgang nahmen 34 Gemeindebedienstete aus ganz Tirol teil. Ausgehend von dem Gelernten arbeiten die Gemeindebediensteten in den verschiedensten Bereichen und schaffen somit eine Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Darüber hinaus lebt der Kurs vom Erfahrungsaustausch zwischen den TeilnehmerInnen im formellen und informellen Bereich. mSpezialseminare In Abstimmung mit der Abteilung für Gemeindeangelegenheiten und dem Tiroler Gemeindeverband organisiert das TBI-



Grillhof Spezialseminare. Schwerpunkte in diesem Jahr waren Seminare zu den Themen: Dienstrecht, Bundesgebühren, Meldewesen, Durchführung der Landtags- und Nationalratswahl, Datenschutz, Rechtspraxis im Veranstaltungsgesetz, Tiroler Gemeindeordnung, Bauordnung, Sicherheitspolizeigesetz, Umsatzsteuer und barrierefreies Bauen in der Gemeinde. Aufgrund der großen Nachfrage wurden die Seminare meist drei bis vier Mal wiederholt. mKooperationen Bereits seit Jahren gibt es Kooperationen auf den verschiedensten Ebenen. Wichtig dabei ist die gute Zusammenarbeit mit der Fachabteilung und mit dem Tiroler Gemeindeverband. Darüber hinaus gibt es eine Kooperation mit dem Ti-



roler Bildungsforum und dem Bildungshaus Osttirol. Für die Fortbildung der Gemeindebediensteten in Osttirol wurden heuer fünf Seminare angeboten. mAusblick Alle Lehrgänge und Seminare werden mit unterschiedlichen Instrumenten evaluiert und die Konzepte für die Lehrgänge entsprechend den Evaluationsdaten überarbeitet. Dabei ist uns wichtig, dass nicht nur der Inhalt sondern vor allem das methodisch-didaktische Konzept immer auf die aktuellen Erfordernisse hin angepasst wird. Ab 2014 werden ein Lehrgang für Führungskräfte und ein Lehrgang für FinanzverwalterInnen in Gemeinden angeboten. Ebenso in Vorbereitung ist die Ausschreibung für Fachseminare.  Franz Jenewein



Erfolgreicher Rahmenvertrag der ARAG Österreich mit dem Tiroler Gemeindeverband Wir möchten uns sowohl bei allen Gemeinden, die in den letzten Monaten als Neukunden gewonnen werden konnten, als auch bei allen Gemeinden, die seit Jahren im Rahmenvertrag der Tiroler Gemeinden versichert gelten, für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ebenso an dieser Stelle auch ein großes Danke an unseren Vertragspartner, den Tiroler Gemeindeverband, für die langjährige erfolgreiche Kooperation. Gottfried Eisele Produktentwicklung



Zu den bevorstehenden Feiertagen wünschen wir allen Damen und Herren Bürgermeistern und Funktionären der Tiroler Gemeinden und deren Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr 2014.
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Pflege und Betreuung – ein wichtiges Zukunftsthema



Foto: Land Tirol/Parth



Herausforderung Demographie



Dr. Johann Wiedemair Leitung Sozialabteilung Amt der Tiroler Landesregierung Eduard-Wallnöfer-Platz 3 6020 Innsbruck Tel. 0512 508 2590 Fax 512 508 2595 E-Mail: [email protected] Internet: www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/soziales/



Die demographische Entwicklung einerseits und der Wandel der gesellschaftlichen Strukturen andererseits stellen die Politik in vielen Bereichen vor große Herausforderungen. Einer der am stärksten wachsenden Bereiche ist die Versorgung von alten, pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen. Die Anzahl der über 75-jährigen Personen wird in Tirol bis 2032 um 74,9 Prozent zunehmen, jener der über 85-jährigen um 104,8 Prozent. Um den derzeitigen Versorgungsgrad im Pflegebereich (z.B. Heimplätze bzw. mobile Pflegestunden pro 1.000 Einwohner über 75 Jahre) halten zu können, ist daher auch eine ähnlich hohe Ausweitung der Angebote im Pflegebereich in diesem Zeitraum erforderlich. Dabei ist die Zunahme beim Pflegebedarf auf Grund der zu erwartenden gesellschaftlichen Veränderungen (zum Beispiel weniger familiäre Pflegestrukturen, viele alleinstehende Personen) noch gar nicht berücksichtigt. Eine weitere große Herausforderung stellt die mit dem Alter stark zunehmende Demenz und der dadurch zusätzlich erforderliche Pflege- und Betreuungsaufwand dar. Gleichzeitig ist aber auch zu beobachten, dass das erforderliche Personal für den



Pflegebereich nicht immer im notwendigen Ausmaß zur Verfügung steht, was nicht zuletzt wegen der geringen Geburtenraten ebenfalls mit der demographischen Entwicklung im Zusammenhang steht. Strukturplan Pflege 2012 – 2022



Das Land Tirol hat auf diese zu erwartende Entwicklung reagiert und im vergangenen Jahr den Strukturplan Pflege 2012– 2022 erarbeitet. Darin wurde unter Einbindung der Gemeinden und Planungsverbände sowie der Pflegedienstleister festgelegt, welche Pflegeangebote in welchem Ausmaß und in welcher Region in den nächsten zehn Jahren umgesetzt bzw. errichtet werden sollen. Demnach ist vorgesehen, dass zu den derzeit rund 5.800 bestehenden Plätzen in den Wohn- und Pflegeheimen zusätzlich rd. 1.320 Plätze einschließlich rd. 100 Plätze für schwere Pflegefälle (z.B. Pflegeklinik) errichtet werden. Ebenso sollen die Leistungsstunden in der mobilen Pflege jährlich um mindestens 30.000 Stunden ausgebaut werden. Zur Entlastung der pflegenden Angehörigen sind zusätzlich 260 Tagespflegeplätze, 150 Kurzzeitpflegeplätze und 400 betreute Wohnmöglichkeiten im Ausbauprogramm vorgesehen. Die Investitionen



für diesen Ausbau haben die Gemeinden zu tragen. Sie werden dafür rund 250 Millionen Euro aufwenden. Der laufende Betrieb aller Pflege- und Betreuungsleistungen wird soweit er nicht von den gepflegten Personen selbst oder allenfalls von Drittverpflichteten getragen werden kann, zu 65 Prozent vom Land und zu 35 Prozent von den Gemeinden finanziert. Im Strukturplan Pflege ist ein klares Bekenntnis zum verstärkten Ausbau der mobilen Pflegeleistungen enthalten. Die Pflege zu Hause in der gewohnten Umgebung ist nicht nur für die pflegebedürftigen Menschen die beste und am meisten gewünschte Pflegeform, sondern auch für die öffentliche Hand am kostengünstigsten. Deshalb müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Pflege zu Hause zu stärken. Ein Heimeintritt sollte erst möglichst spät und jedenfalls nicht bereits bei geringem Pflegebedarf erfolgen. Für die Finanzierung einer Pflege zu Hause müssen Land und Gemeinden derzeit pro gepflegter Person nur rd. ein Viertel jenes Betrages aufwenden, der für eine Pflege in einem Heim erforderlich ist. Die Einführung von verpflichtenden Pflegeassessements vor einer Heimaufnahme, mit dem Ziel, alle Möglichkeiten einer Pflege und



29 Betreuung außerhalb eines Heimes abzuklären, wäre daher eine Möglichkeit für eine Kostenoptimierung unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Wunsches einer möglicht langen Pflege und Betreuung zu Hause. Finanzielle Herausforderungen Allein in den letzten zehn Jahren ist der Nettoaufwand des Landes und der Gemeinden für die Finanzierung von stationären Pflege- und Betreuungsleistungen in Tirol um 124,4 Prozent, von rund 28,8 Millionen Euro im Jahr 2002 auf rund 64,7 Millionen Euro im Jahr 2012 gestiegen. Der Nettoaufwand des Landes und der Gemeinden für die Finanzierung der mobilen Pflege- und Betreuungsleistungen hat in Tirol im Jahre 2004 rund 10,0 Millionen und im Jahre 2012 bereits rund 22,6 Millionen betragen und ist somit allein in diesen acht Jahren um 126 Prozent gestiegen. Dabei ist festzustellen, dass ein großer Teil dieser Steigerung auch dadurch bedingt war, dass die privaten Kostenbeiträge für Pflege- und Betreuungsleistungen (z.B. aus Pensionen, Pflegegeldern, Vermögen, Beiträge Drittverpflichteter, etc.) wesentlich gerin-



ger, nämlich nur um rund 70 Prozent, gestiegen sind, als die Ausgaben. Die Erklärung dafür liegt darin, dass die Pensionen und insbesondere das (Bundes) Pflegegeld in dieser Zeit nicht so stark gestiegen sind wie die Kosten der Pflege und Betreuung.



Gemeinden im Verhältnis 65:35 zu tragende Nettoaufwand für die Pflege (stationär, teilstationär und mobil) im Jahre 2022 rund. 190 Millionen Euro betragen und damit fast doppelt so hoch sein wie 2012.



Die dadurch entstandene Differenz musste – soweit sie nicht von den pflegebedürftigen Personen selbst aufgebracht werden konnte - von den Ländern und Gemeinden aus der Mindestsicherung finanziert werden.



Um die Länder und Gemeinden beim Aufwand für Pflege und Betreuung zu entlasten hat der Bund im Jahre 2011 den Pflegefonds eingerichtet (BGBl. I Nr. 57/2011). Der Pflegefonds stellt den Ländern und Gemeinden in den Jahren 2011 bis (vorläufig) 2016 jährlich einen Zweckzuschuss zur teilweisen Abdeckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Pflegeleistungen zur Verfügung und zwar für das Jahr 2011 in der Höhe von 100 Millionen Euro, für das Jahr 2012 in der Höhe von 150 Millionen Euro, für das Jahr 2013 in der Höhe von 200 Millionen Euro, für das Jahr 2014 in der Höhe von 235 Millionen Euro, für das Jahr 2015 in der Höhe von 300 Millionen Euro und für das Jahr 2016 in der Höhe von 350 Millionen Euro



Im gleichen Zeitraum wurden aber auch die Betreuungsmöglichkeiten verstärkt ausgebaut. So wurden in Tirol in diese Zeit beispielweise rund 1.200 Heimplätze und zirka 150 Tagespflegeplätze neu errichtet. Die Anzahl der im Rahmen von öffentlich finanzierten Pflege- und Betreuungsleistungen unterstützten Personen ist in Tirol von rund 12.000 im Jahre 2002 auf zirka 16.000 Personen im Jahre 2012 gestiegen. Auch in den kommenden zehn Jahren ist ein ähnlich hoher Anstieg bei den Nettoaufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen zu erwarten. Laut Strukturplan Pflege wird der vom Land und von den



Ihr Berater für alle Versicherungsfragen in Tirols Gemeinden Manfred Gutwenger: Tel. 0512 5313 1422 [email protected]



Pflegefonds



Die Aufbringung dieser Mittel erfolgt durch Zuweisung des entsprechenden Betrages aus der Umsatzsteuer vor deren Verteilung. Somit wird dieser Fonds zumindest auch zu 17 Pro-



30 zent aus Landesmitteln und zu 13 Prozent aus Gemeindemitteln finanziert und die Abgabenertragsanteile der Länder und Gemeinden um den jeweiligen Beitrag zum Fonds gekürzt. Die Aufteilung der Fondsmittel auf die Länder erfolgt nach dem gemäß dem Finanzausgleichgesetz 2008 für das jeweilige Kalenderjahr ermittelten Schlüssel der Wohnbevölkerung. Die Länder sind nach § 2 Abs. 3 Pflegefondsgesetz in Verbindung mit §13 Finanz-Verfassungsgesetz 1948 verpflichtet, die Gemeinden mit Mitteln aus dem Pflegefonds entsprechend dem Verhältnis zu ihren tatsächlich getragenen und nachgewiesenen Nettoaufwendungen für Pflegeleistungen in der Langzeitpflege je Kalenderjahr zu beteilen. In Tirol bedeutet dies, dass von den dem Land zugeteilten Pflegefondsmittel 65 Prozent dem Land und 35 Prozent den Gemeinden zustehen, da auch die Nettoaufwendungen in der Langzeitpflege nach §21 Tiroler Mindestsicherungsgesetz in diesem Verhältnis getragen werden. Die Aufteilung des 35-prozentigen Gemeindeanteiles erfolgt auf die Gemeinden eines jeden Bezirkes je nach Nettoaufwand im betreffenden Bezirk unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl und der Finanzkraft II der jeweiligen Gemeinde. Auf Basis dieses Aufteilungsschlüssels konnte den Gemeinden im



Jahr 2011 ein Betrag von rd. 2,975 Millionen Euro und im Jahr 2012 ein Betrag in der Höhe von rund 4,4625 Millionen aus dem Pflegefonds zugewiesen werden. Im Jahr 2013 werden es insgesamt rund 5,95 Millionen Euro sein. In den Jahren 2011 und 2012 wurde dieser Betrag vom Land Tirol aus Landesmitteln verdoppelt. Die Länder haben unter Mithilfe der Gemeinden die ordnungsgemäße Verwendung der Pflegefondsmittel gegenüber dem Bund entsprechend nachzuweisen. Eine wesentliche Voraussetzung für die Zuteilung von Pflegefondsmitteln an ein Land und damit auch an die Gemeinden ist, dass im jeweiligen Land für mindestens 50 Prozent der PflegegeldbezieherInnen ein öffentlich finanziertes Pflegeangebot (Heimplatz, mobile Pflegeleistung, etc.) zur Verfügung steht, bzw. von den pflegebedürftigen Menschen auch tatsächlich in Anspruch genommen wird. In Tirol gab es im Jahre 2012 rund 29.500 PflegegeldbezieherInnen. In den 86 Wohn- und Pflegeheimen sowie über die 70 mobilen Pflegedienstlleister wurden im Jahre 2012 insgesamt rd. 16.000 Menschen gepflegt und betreut, sodass der erforderliche Schlüssel erfüllt wurde. Sozialpaktum Land - Gemeinden Ende 2012 ist die Geltungsdauer für den zwischen dem Land Tirol und den Tiroler Gemeinden im Jahre 2009 vereinbarten



Kostenaufteilungsschlüssel für die Tragung der Nettoaufwendungen im Bereich der Pflege, der Mindestsicherung, der Rehabilitation und Behindertenhilfe, der Jugendwohlfahrt und der Grundversorgung (Sozialpaktum Land – Gemeinden) ausgelaufen. Im Zuge der im Herbst 2012 in dieser Sache zwischen dem Land Tirol, dem Tiroler Gemeindeverband und der Stadt Innsbruck geführten Verhandlungen wurde der bisher gültige Kostentragungssschlüssel (65 Prozent Land und 35 Prozent Gemeinden) für die laufenden, durch private Kostenbeiträge nicht gedeckte Betriebskosten, grundsätzlich beibehalten. Die Kosten für bauliche Investitionen sind weiterhin zu 100 Prozent von den Gemeinde zu tragen. Gleichzeitung wurden den Gemeinden vom Land Tirol für die Jahre 2013 bis 2022 zusätzlich Investitionsfördermittel in der Höhe 4,8 Millionen Euro pro Jahr für die Errichtung von stationären Pflegeeinrichtungen sowie von Tagespflegeeinrichtungen und mobilen Pflege- und Betreuungsstützpunkten zugesichert. Diese Förderung wird über die Abteilung Soziales beim Amt der Tiroler Landesregierung nach den dafür erlassenen Richtlinien abgewickelt. Das neue Sozialpaktum Land – Gemeinden wurde auf die Dauer von zehn Jahren (2013 bis 2022) abgeschlossen.



34 Wohneinheiten 47 Tiefgaragenabstellplätze 1 TGkk-Bezirksstelle 1 Geschäftslokal



REuTTE, DR. MachEnSchalkSTRaSSE 1 + 3 MIETkaufWOhnanlaGE Der gemeinnützige Bauträger TIGEWOSI hat in Reutte, Dr. Machenschalkstraße, eine moderne Wohnanlage im Niedrigenergiestandard errichtet. Während bereits im Vorjahr 21 Wohneinheiten mit Räumlichkeiten für die TGKK sowie eine Geschäftsfläche fertig gestellt wurden, konnten jetzt nach Abschluss der zweiten Baustufe weitere 13 Einheiten übergeben werden. TIGEWOSI-Geschäftsführer Ing. Franz Mariacher freut sich, dass die budgetierten Gesamtkosten genau eingehalten werden konnten.



TIGEWOSI | TIROLER GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAUUND SIEDLUNGS GES.M.B.H Fürstenweg 27 A-6026 Innsbruck Telefon 0512/22 20-0 Fax 0512/22 20-41 [email protected] www.tigewosi.at



lanGjähRIGER PaRTnER DER TIROlER GEMEInDEn Als gemeinnütziger Bauträger hat die TIGEWOSI in erster Linie die Aufgabe, leistbaren Wohnraum für die Tiroler Bevölkerung zu errichten und zu verwalten. Dies gilt auch für kommunale Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Gemeindezentren, Sozialzentren sowie Altenwohn- und Pflegeheime. Wir helfen Ihnen tatkräftig bei der erfolgreichen Umsetzung – von der Projektentwicklung über Planung, Abwicklung von Wettbewerben, Baumanagement und Bauleitung bis hin zu Objektverwaltung und Sanierung.



Geschäftsführer Ing. F. Mariacher
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Wir unterstützen Sie bei der Gemeindeentwicklung



Verbesserung der Steuerung und Leistungsfähigkeit – Mehr PEP im Team



Seit mehr als 15 Jahren unterstützen wir mit Leidenschaft öffentliche Verwaltungen, Non-ProfitOrganisationen und Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von betriebswirtschaftlichen und informationstechnischen Lösungen sowie bei Organisationsentwicklungsprozessen. NEU im Dienstleistungsangebot ist „Mehr PEP im Team!“ - so organisieren Sie sich und Ihr Team mit dem Personal Excellence Programm PEP.



Foto: Daniel Zangerl



Neuheit Personal Excellence Programm



Mag. Markus Bodemann Geschäftsführer Institut für Verwaltungsmanagement GmbH Boznerplatz 7 1. Stock 6020 Innsbruck Tel. 0512 572 464 17 E-Mail: markus.bodemann@ verwaltungsmanagement.at Internet: www.verwaltungsmanagement.at



Mit dem neuen Produkt „Mehr PEP im Team!“ starten wir eine Qualitätsoffensive in der täglichen Büroarbeit in Tirols Städten und Gemeinden. Unser Partner, die Institut für Beratung und Training in Unternehmen GmbH, bringt über Jahre gesammelte Projekterfahrungen und Projekterfolge aus der Privatwirtschaft mit. Diese Partnerschaft hat zum Ziel, einerseits die Wertschöpfung im Büround Dienstleistungsalltag zu steigern und andererseits die Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen zu erhöhen. Die neun PEP-Coaching-Themenfelder: l Organisation des Arbeitsbereiches l Dokumentenmanage-



ment, Papier / EDV l Optimale



Nutzung von Outlook im Arbeitsalltag l Arbeitsunterbrechun-



gen/Störungen



l Zeit- und Ressourcenplanung l Prioritäten/Delegation



beiten. Blindleistungen wie Doppelarbeiten und Informationssuche werden über Abteilungsgrenzen hinweg abgebaut. Jeder Mitarbeiter profitiert durch effizienteres Zeit- und Selbstmanagement und eine bessere Nutzung der vorhandenen IT. Von uns durchgeführte Qualitäts-Audits garantieren Nachhaltigkeit.



l Besprechungseffizienz l Taskmanagement l Unternehmens-/



Abteilungsspezifische Aufgaben Durch PEP erarbeiten Teams praktikable Lösungen, Führungskräfte erhalten durch „Best Practices“ neue Maßstäbe für die Führungsarbeit. Wir gewinnen Menschen, indem wir die Veränderung zu ihrer gemeinsamen Sache machen. Die aktive Einbindung aller in den PEP Prozess steigert das „Commitment“. PEP holt die Menschen dort ab, wo sie stehen und schafft die Basis für mehr Leistung und Motivation im Team. Einheitliche Standards und Vorlagen beschleunigen Routinear-



Beratungsleistungen IVM Die IVM GmbH bleibt weiterhin Spezialist für Projekte in der öffentlichen Verwaltung. New Public Management sowie betriebswirtschaftliches und informationstechnisches Know-how werden mit jahrelanger Projekterfahrung aus öffentlichem und privatem Sektor, kombiniert. Wir unterstützen unsere KundInnen mit diesem Know-how bei der Verbesserung der Steuerung und Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Im Rahmen unseres coachingorientierten Beratungsansatzes begleiten wir unsere KundInnen und PartnerInnen von der Idee über die gemeinsame Erarbeitung der notwendigen Konzepte bis hin zur Implementierung und laufenden Betreuung. Gemeinsam mit der Universität Innsbruck verbinden wir Wissenschaft und



33 Praxis – hier ein Auszug unserer Publikationen: l Police-Per formance -Management l Kommunales haltsmanagement



Haus-



l Der



Tiroler Nachhaltigkeitscheck l Stadt-



und Ortsmarketing - Aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Südtirol l Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Südtirols



Nutzen Sie schon die Steuerungsinstrumente die Ihnen zur Verfügung stehen oder suchen Sie auch nach Budgetlöchern? Das Institut für Verwaltungsmanagement unterstützt Sie gerne mit der Gemeindekurzdiagnose bei der Planung und Steuerung des Gemeindehaushaltes. Mittels Kennzahlen erhalten Sie einen Einblick über die Eckdaten ihrer



Testsystem COGNOS IVM



Gemeinde, die Sie auch mit den Durchschnittswerten der Gemeinden des Bezirkes und mit den Durchschnittswerten aller Tiroler Gemeinden vergleichen können. Aufbau eines Gemeindecontrollings - BürgermeisterInnencockpit Die Gemeinde Sölden hat ein Führungsinformationssystem (FIS) im Einsatz, mit dem die Entscheidungsträger auf Knopfdruck einen schnellen Überblick erhalten. Die daraus resultierenden Standardberichte verbessern für



die Führungskräfte (vom Kindergarten bis zum Bauhof ) die Kostentransparenz und führen zu einem erhöhten Kostenbewusstsein. Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch den Aufbau von Kompetenzzentren Wir stellen Ihnen auch unsere Erfahrungen in der Analyse von Einsparungspotenzialen durch Gemeindekooperationen und im Aufbau von Kompetenzzentren (gemeinsame Buchhaltung, Lohnverrechnung, Bauverwaltung etc.) zur Verfügung.



Experten ins Dorf holen – der neue Gestaltungsbeirat Oft stehen Gemeinden vor besonders wichtigen Entscheidungen was Planungen und Genehmigungen anbetrifft. Ab nun steht das Gremium „Gestaltungsbeirat des Landes“, das schwierige Fälle vor Ort besichtigt, beurteilt, auf Augenhöhe diskutiert, und Entscheidungshilfen bietet, den Gemeinden zur



Verfügung. Schließlich sind maßstäbliche Bauten im Dorf und genügend Freiraum für jede Gemeinde ein Markenzeichen! Tiroler Gestaltungsbeirat ins Leben gerufen Am 25. September 2013 hat LR Mag. Johannes Tratter den Tiroler Gestal-



tungsbeirat begrüßt. Die frisch bestellten internationalen Gestaltungsbeiräte Landschaftsplanerin Univ. Prof. Dipl.-Ing. Lilli Lička aus Wien, Architekt Armando Ruinelli aus Soglio (CH), Architekt Christoph Mayr-Fingerle aus Bozen sowie die Ersatzbeiräte Prof. Dipl.-Ing. Andreas Meck aus Ottobrunn (Dt.)
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Foto: Land Tirol/Horst-Wundsam



und Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Roland Raderschall aus Meilen (CH) trafen an diesem Tag zur konstituierenden Sitzung im Landhaus zusammen. Der professionelle „Blick von außen“ hilft bei Entscheidungen Gleich anschließend machten sich die Gestaltungsbeiräte auf den Weg, die ersten drei eingereichten Projekte in den Gemeinden Aschau im Zillertal, Kirchdorf und Kufstein zu begutachten. Nach einer Kurzvorstellung der Projekte durch die jeweiligen Bürgermeister verschafften sich die Beiräte in einem Vorortrundgang einen Überblick über die Lage. Im Anschluss kam es zu einer persönlichen Vorstellung der Bauaufgaben durch die Planer bzw. die Bauherrn. Vor Ort diskutierten dann die Beiräte und einigten sich auf eine gemeinsame Empfehlung, welche den Gemeinden durch die Geschäftsstelle der Dorferneuerung übermittelt wird. Diese unkomplizierte Handhabe ermöglicht den Gemeinden eine rasche und kompetente Beratung und Hilfe bei ihren Entscheidungen.



Der Gestaltungsbeirat Dipl.-Ing. Roland Raderschall, Dipl.-Ing. Andreas Meck, Architekt Armando Ruinelli, Univ.-Prof.in Dipl.-Ing. Lilli Lička, Architekt Christoph Mayr-Fingerle mit LR Mag. Johannes Tratter. Lösungsmöglichkeiten hin. Sie haben die notwendige Distanz, um die Gegebenheiten vor Ort optimal einzuschätzen und zukunftsträchtige Aussagen zu treffen. Unterschiedlich geschulte Augen sehen Dinge, die oft lange verborgen blieben! Vielfältige Aufgabenbereiche gleich beim „ersten Beratungsbesuch“



Die Probleme und Aufgaben der Gemeinden sind verschiedenster Natur.



Der Bogen spannte sich von Freiräumen und Platzabfolgen im Dorfzentrum und deren unterschiedlichsten Nutzungen bis hin zur Maßstäblichkeit von Gebäuden im Dorf- und Stadtraum. Die Empfehlungen orientierten sich an traditioneller Bauweise, Baumaterialien und Formensprache, die unsere Tiroler Gemeinden prägen.



Die Gestaltungsbeiräte mit ihrem Fachwissen und ihren Erfahrungen sehen die Anliegen in den Gemeinden in einem neutralen Blickwinkel und weisen auf neue ungeahnte



Ganz wesentlich für das Gelingen dieses neu eingerichteten Beirates ist die Bereitschaft der Tiroler Gemeinden, an diesem wichtigen Prozess mitzuwirken.



Die dafür zuständige Landesstelle ist die Geschäftsstelle für Dorferneuerung: Tel. 0512 508 3802 (DI Klaus Juen), Landhaus 2, http://www.tirol.gv.at/ dorferneuerung. Der Gestaltungsbeirat als Service- und Beratungsangebot von Bauvorhaben für Gemeinden ist kostenlos. Die nächsten Gestaltungsbeiratstermine finden am 22./23. Jänner 2014; am 23./24. April 2014; am 16./17. Juli 2014 und am 24./25. September 2014 statt. Auf der Homepage der Geschäftsstelle für Dorferneuerung, können Sie die Antragsformulare unter der Rubrik „Downloads“ herunterladen. Die Anträge mit den erforderlichen Projektunterlagen müssen spätestens 3 Wochen vor jedem Termin bei der Geschäftsstelle für Dorferneuerung eingereicht werden. Mit diesem Beirat ist ein Instrument für Gemeinden geschaffen worden, welches die BürgermeisterInnen in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe unterstützt.
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„Kultur vor Ort“ – so heißt ein von den Tiroler Kulturinitiativen (TKI) in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol konzipiertes Angebot zur Förderung von Kulturentwicklung in Tirols Gemeinden, das von Kulturlandesrätin Beate Palfrader und der Geschäftsführerin der TKI, Anita Moser, präsentiert wurde. „Unser Ziel ist es, Impulse für die kulturelle Entwicklung der Gemeinden zu setzen – insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Kultur. Denn ein vielfältiges Angebot in allen Sparten der Kunst und Kultur trägt maßgeblich zur Lebensqualität und zur nachhaltigen Ortsentwicklung bei“, sagte Palfrader. Während das Land und die Gemeinden die Projektkosten zu gleichen Teilen tragen, ist die TKI für die Projektkoordination zuständig. „Gemeinsam mit Gemeindevertretern und Kulturschaffenden wird das



Foto: Land Tirol/Schwarz



Zeitgenössische Kultur in den Tiroler Gemeinden stärken



LRin Beate Palfrader mit Projektleiter Franz Kornberger und TKI-Geschäftsführerin Anita Moser. Kulturprofil eruiert. Daraus lassen sich konkrete Schritte für eine Weiterentwicklung des Potenzials in Hinblick auf zeitgenössische Kultur ableiten. Wertschätzende Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist dabei eine wichtige Basis“, erklärt Moser. Zum Auftakt einer Informationsveranstaltung referierte Projektleiter Franz Kornberger über den Zusammenhang zwischen regionaler Kulturentwicklung und Nachhaltigkeit. Anschließend diskutierten Palfrader, Moser und Hans Oberlechner von der Kul-



turinitiative „Musik Kultur St. Johann“ mit dem Kulturreferenten der Stadt Wörgl Johannes Puchleitner und seinem Amtskollegen aus Inzing, Armin Saxl, über deren Erfahrungen mit dem Kulturentwicklungsprozess. Dieser führte in der Stadt Wörgl unter anderem zu einem Kulturleitbild, das als Basis und Ausgangspunkt für kulturpolitische Maßnahmen dient, und zu Kulturförderrichtlinien. Zudem bindet die Stadt nun die Kulturschaffenden durch regelmäßige Treffen in die Kulturpolitik ein.



Personalia Bgm. Peter Daum, Oberhofen ￼ ￼ Bgm. Mag. Siegmund Geiger, Zams Bgm. Ferdinand Fankhauser, Zellberg Alt-Bgm. Eugen Larcher, Kaunertal Bgm. Nikolaus Manzl, Ellmau Bgm. Hermann Ritzer, Bad Häring Bgm. Franz Wurzenrainer, Rattenberg Alt-Bgm. OSR Hubert Danzl, Schwaz Bgm. Konrad Giner, Thaur Alt-Bgm. Engelbert Kuen, Längenfeld Alt-Bgm. Andreas Atzl, Breitenbach Bgm. Günther Walch, Steeg Bgm. Klaus Ungerank, Vals
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Rückfragen: Anita Moser Geschäftsführerin Tiroler Kulturinitiativen Tel. 0512 58 67 81 E-Mail: [email protected]
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So bleibt Ihre Gemeinde liquid Abfertigung alt – Auslagerung nach RZ 3369a – EStR 2000 für Gemeinden



Kontakt: Allianz Agentur Schwaz GmbH Münchner Straße 30 6130 Schwaz Tel. 05242 62624 Ansprechpartner: Bernhard Erharter Tel. 0699 187 98 985 E-Mail: bernhard.erharter@ allianz.at Florian Pointner Tel. 0699 187 98 955 E-Mail: florian pointner@ allianz.at



Die Kommunale Abfertigungsvorsorge der Allianz bietet Ihrer Gemeinde eine steuerbegünstigte und gesicherte Abfertigungsvorsorge. Die weitaus überwiegende Zahl der Gemeindebediensteten befindet sich trotz neuer Abfertigungsregelungen aus dem Jahr 2003 (siehe dazu auch §124 Tiroler Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz) im alten Abfertigungssystem. Spätestens zum Pensionsantritt der Gemeindebediensteten sind Abfer-



tigungsansprüche bis zu einem vollen Jahresentgelt zu finanzieren. Diese können ungeplante Auswirkungen auf die Liquidität der Gemeinde haben – vor allem, wenn mehrere Mitarbeiter in kurzen Zeitabständen in Pension gehen. Engpässe vermeiden! Die strategische Planung der Abfertigungsverpflichtungen wirkt diesen Belastungsspitzen entgegen. Diese Sicherheit erreichen Sie mit einer Abfertigungsversicherung: Beim Ausscheiden der Mitarbeiter/



innen mit Abfertigungsanspruch oder bei Pensionierung wird das angesparte Kapital über die Allianz bereitgestellt. Bei laufender Wartung der einzelnen Verträge (Anpassung an tatsächliche Gehaltssteigerungen und Zinsschwankungen am Kapitalmarkt) sind keine unvorhergesehenen Belastungen für die Gemeinde zu erwarten! Dazu ein Berechnungsbeispiel: Einer Ihrer Mitarbeiter/ innen mit Geburtenjahrgang 1965 ist mit einem
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Vorteile der Abfertigungsversicherung (Auslagerung gem. RZ 3369a EStR 2000) für Gemeinden auf einen Blick: aMitarbeiter/innen verbleiben im alten Abfertigungsrecht (Bindungswirkung bleibt erhalten)



Ausgangslage Abfertigung Alt Abfertigungsanspruch



Monatsgehälter



Jahresgehalt von EUR 25.000.- brutto im Jahr 2000 in Ihre Gemeinde eingetreten. Hinterlegt man eine Gehaltssteigerung von 3% jährlich, entsteht innerhalb von 13 Jahren ein Abfertigungsanspruch von 12.237,78 € (vier Monatsentgelte). Bleibt der/die Mitarbeiter/in bis zu einer angenommenen Pensionierung 2030 in den Diensten der Gemeinde, verdient sie/ er bei angenommener Gehaltssteigerung von 3% p.a. EUR 60.681,56 im Jahr, und ebenso hoch ist auch der Brutto-Abfertigungsanspruch nach 25 Jahren (12/12 des Monatsentgelts und der Kinderzulage). Siehe dazu auch oben stehende Grafik!



Höhe der Abfertigung nach
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Monatsentgelt ist der 12. Teil des letzten Gesamtjahresbruttobezuges, einschließlich aller Sonderzahlungen wie z.B. Weihnachtsremuneration und Urlaubsgeld, Entgelt für regelmäßig geleistete Überstunden, Provisionen, Zulagen, Leistungsprämien (Bonifikationen) und Naturallöhne. © Copyright Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG 13-11-19



a Versicherungssteuerund KEST-befreit aBei Ausscheiden ohne Abfertigungsanspruch fällt das angesammelte Kapital an die Gemeinde zurück aKeine LiquiditätsEngpässe durch Abfertigungszahlungen bei Pensionsantritt a Abfertigungsansprüche werden – wie im System „Abfertigung neu“ betriebswirtschaftlich für die gesamte Dienstzeit der Mitarbeiter/innen laufend angespart – eine gleichmäßige und planbare Liquiditätsbelastung aKapital- und Höchst-



1



standsgarantie im klassischen Deckungsstock der Lebensversicherung aDie Gemeinde entscheidet frei, für welche Mitarbeiter/innen eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen wird – kein Gruppenkriterium erforderlich Nutzen Sie die Kompetenz und Erfahrung der Allianz! Wir berechnen gerne ein individuelles Vorsorgekonzept für Sie und die Altabfertigungsansprüche Ihrer Mitarbeiter/innen.



Präsident Mödhlammer fordert: Erlöse aus Frequenzversteigerung für Breitband-Ausbau Österreichischer Gemeindebund besteht auf Einhaltung von Zusagen



„Wir werden sehr genau darauf achten, dass die Erlöse aus der Versteigerung der neuen Mobilfunk-Frequenzen für den Ausbau der Breitband-Versorgung in den ländlichen Räumen verwendet werden“, kündigte Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer an. „Leistungsfähiges Breitband zählt inzwischen zu den Lebensadern in den Regionen, nicht nur in der Wirtschaft, auch im Bildungsbereich ist das von hoher Relevanz.“ Im Vorfeld der Versteigerung hatte die Bundespolitik zugesagt, dass zumindest die Hälfte der erwarteten 500 Millionen Euro an Erlösen in den BreitbandAusbau fließt. „Jetzt wurde die vierfache Summe



erzielt, damit könnte man auch deutlich mehr Geld für diesen Ausbau einsetzen. Es wäre schade, wenn diese Mehreinnahmen nun einfach ins Budget fließen. Man könnte diese einmalige Chance nutzen und



Österreich in der Versorgungsdichte mit leistungsfähigen Netzen wieder einen großen Schritt nach vorne bringen. Das dient auch der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes“, weiß Mödlhammer.
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Aktuelles aus der Geschäftsstelle



Foto: Die Fotografen



von Mag. Peter Stockhauser, Geschäftsführer-Stellvertreter



Mag. Peter Stockhauser, GeschäftsführerStellvertreter Adamgasse 7a 6020 Innsbruck Tel. 0512 587 130-13 Fax: 0512 587 130-14 E-Mail: p.stockhauser@ gemeindeverband-tirol.at Internet: www.gemeindeverband. tirol.gv.at



Der Tiroler Landtag hat im Oktober 2013 bzw. November 2013 einige Gesetzesänderungen beschlossen. Aus Sicht der Gemeinden betrifft dies insbesondere folgende Rechtsmaterien: mLandes-Verlautbarungs- Tag – eine Verständigung machten Teile der Verlautper E-Mail (siehe ver- barung ist gegen angemesgesetz 2013 gleichbare Vorgangsweise senes Entgelt bei all jenen Stellen erhältlich, bei denen Im Rahmen dieses Geset- bei Bundesgesetzblättern). Auch der Bote für Tirol die Auflage erfolgt (z.B. zes ist nunmehr vorgesehen, dass die Kundmachung der wird künftig – ebenfalls Gemeindeämter, Amt der im Landesgesetzblatt zu ab 1. Jänner 2014 – nicht Tiroler Landesregierung, verlautbarenden Rechtsvor- mehr in Papierform, son- Bezirkshauptmannschafschriften ab dem 1. Jänner dern elektronisch auf der ten). 2014 im Rahmen des „RIS“ Internetseite des Landes (Rechtsinformationssystem Tirol unter der Adresse mÄnderung des Tiroler des Bundes) erfolgt. Da- www.tirol.gv.at/Bote kund- Antidiskriminierungsgemit wird die elektronische gemacht werden. Wie beim setzes 2005 Kundmachung über das Landesgesetzblatt soll jeIm neuen § 6a dieses GeRIS als alleinige Kund- doch auch weiterhin der machungsform gesetzlich Bezug des Bote für Tirol in setzes wird mit Wirksamnormiert. Mit der Freigabe Papierform im Rahmen ei- keit vom 1. Jänner 2014 die zur Abfrage unter der Ad- nes Abonnements möglich Möglichkeit geschaffen, bei allen Neuaufnahmen auf resse www.ris.gv.at gilt die sein. Des Weiteren ist den Landes- und GemeindeKundmachung als bewirkt. zu ebene, die im ZusammenDie Angabe des Tages der Gesetzesmaterialien Freigabe zur Abfrage als entnehmen, dass auch bei hang mit der Verwendung Kundma- von Personen an EinrichTag der Kundmachung elektronischer wird – wie derzeit schon chung des Landesgesetz- tungen zur Betreuung, beim Bundesgesetzblatt – blattes und des Bote für Erziehung oder Untermit dem Vermerk „Ausge- Tirol weiterhin die Mög- richtung von Kindern und lichkeit besteht, Teile von Jugendlichen (z.B. Aufgeben am …“ erfolgen. durch nahme von Pädagogischen Eine Kundmachung Verlautbarungen durch Herausgabe des Lan- Auflegung zur öffentlichen Fachkräften, Assistenzkräfdesgesetzblattes in Papier- Einsichtnahme kundzuma- ten ua.), erfolgen, Sonderform ist künftig nicht mehr chen. Das Erfordernis hier- auskünfte zu Sexualstraftävorgesehen. Die Möglich- für kann sich insbesondere tern aus dem Strafregister keit, das Landesgesetz- auch daraus ergeben, dass zu erhalten. Auf Basis dieser Gesetblatt weiterhin in gedruck- für Anhänge zum Gesetter Form aufgrund eines zestext die Größe der Datei zesänderung lässt sich im Abonnements zu beziehen, eine Komprimierung erfor- Ergebnis somit festhalsoll jedoch – solange eine derlich machen würde oder ten, dass mit oben angeentsprechende Nachfrage nicht gängige Dateiformate führter Wirksamkeit eine verwendet werden müssten Verpflichtung besteht, vor besteht – erhalten bleiben. Aufgrund dieser Umstel- und dadurch der Zugang zu jeder Neuaufnahme eine Strafregislung wird empfohlen, unter den Rechtsvorschriften und (allgemeine) www.tirol.gv.at / Landesge- die Möglichkeit, Ausdrucke terauskunft nach § 9 des setzblätter den Newsletter hiervon herzustellen, nicht Strafregistergesetzes 1968 zu abonnieren (www.tirol. mehr hinreichend sicherge- einzuholen. Falls diese Person an einer Einrichtung gv.at/newsletter). Damit er- stellt wäre. Eine Kopie der durch zur Betreuung, Erziehung folgt bei Neuerscheinungen von Landesgesetzblättern – Auflage zur öffentlichen oder Unterrichtung von kundge- Kindern und Jugendlichen möglichst noch am selben Einsichtnahme



39 verwendet werden soll (z. B. pädagogische Fachkraft, Assistenzkraft, Stützkraft) hat der Dienstgeber überdies eine Sonderauskunft zu Sexualstraftätern nach § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 1968 einzuholen. mÄnderungen des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012 (2. GVBG 2012-Novelle) mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2014 l Ferialarbeitskräfte



unterliegen ab 1. Jänner 2014 nicht mehr dem Geltungsbereich des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012 (siehe § 1 Abs. 2 lit. h). l Dienstrechtlicher Schutz vor Benachteiligung von Bediensteten, als sogenannte „Hinweisgeber“ („whistle blower“) im Zusammenhang mit der Aufklärung und Verfolgung von korrupten Handlungen und Aufnahme von Bestimmungen betreffend den Wechsel in die Privatwirtschaft zur Vermeidung von Interessenskonflikten = Untersagung von sogenannten „Folgebeschäftigungen“ (siehe § 12a; § 97a). l Definition



des Begriffs „Ehrengeschenk“ (siehe § 13). l Schaffung



einer zusätzlichen Entlohnungsstufe 20 als Anreiz für einen längeren Verbleib im Dienst der Gemeinden und Gemeindeverbände (siehe § 43 Abs. 1 und 2 und Anlage 1 bis 4). l Normierung



eines An-



spruches auf Treueabgeltung ebenfalls als Maßnahme für ein längeres Arbeiten und um auf diese Weise das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen (§ 65a). l Entfall der 14-tägigen sowie der einmonatigen Wartefrist hinsichtlich des Anspruchs auf Fortzahlung des Monatsentgelts bei Dienstverhinderung von Vertragsbediensteten durch Krankheit oder einen anderen wichtigen seine Person betreffenden Grund (siehe § 70 Abs. 1 und 7). l Ausdehnung des Anspruches auf Gewährung von Pflegefreistellung, Pflegekarenz und Familienhospizfreistellung. Die Definition des Begriffs „nahe Angehörige“ wird weiter gefasst, sodass Pflegekarenz bzw. Familienhospizfreistellung auch für die Pflege der Schwiegereltern oder Schwiegerkinder oder auch für Kinder der Person, mit der der Vertragsbedienstete in Lebensgemeinschaft oder eingetragenen Partnerschaft lebt, in Anspruch genommen werden kann. Beim Anspruch auf Pflegefreistellung gelten auch der eingetragene Partner und seine Kinder sowie die Wahl- und Pflegeeltern als „nahe Angehörige“. Darüber hinaus hat ein Vertragsbediensteter Anspruch auf Pflegefreistellung zur Pflege seines erkrankten oder verunglückten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes) auch dann, wenn er mit diesem nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. Im Übrigen besteht nunmehr Anspruch auf Pflegefreistellung auch



zur Begleitung eines noch nicht zwölfjährigen Kindes bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt (siehe insbesondere § 84 Abs. 3; § 89 Abs. 1, 2 und 4; § 92 Abs. 4). l Normierung



eines unbedingten Rechtsanspruches auf Inanspruchnahme des Frühkarenzurlaubs für Väter und gleichzeitige Verkürzung der Antragsfrist auf eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt dieses Karenzurlaubes (siehe § 85 Abs. 1 und 2). mÄnderungen des Gemeindebeamtengesetzes 1970 mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2014 l Entfall der Altershöchstgrenze für die Anstellung als Beamter von 45 Jahren (siehe § 3 Abs. 1 Z. 2). l Definition des Begriffs „Ehrengeschenk“ (siehe § 22). l Dienstrechtlicher Schutz vor Benachteiligung von Bediensteten, als sogenannte „Hinweisgeber“ („whistle blower“) im Zusammenhang mit der Aufklärung und Verfolgung von korrupten Handlungen und Aufnahme von Bestimmungen betreffend den Wechsel in die Privatwirtschaft zur Vermeidung von Interessenskonflikten = Untersagung von sogenannten „Folgebeschäftigungen“ (siehe § 26a; § 28a Abs. 3 und 4; § 49). l Normierung



eines Anspruches auf Treueabgeltung als Maßnahme für ein
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längeres Arbeiten und um auf diese Weise das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen (siehe § 30 Abs. 2).



kürzung der Antragsfrist auf eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt dieses Karenzurlaubes (siehe § 36d Abs. 1 und 2).



l Ausdehnung



l Anhebung



des Anspruches auf Gewährung von Pflegefreistellung, Pflegekarenz und Familienhospizfreistellung. Die Definition des Begriffs „nahe Angehörige“ wird weiter gefasst, sodass Pflegekarenz bzw. Familienhospizfreistellung auch für die Pflege der Schwiegereltern oder Schwiegerkinder oder auch für Kinder der Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft oder eingetragenen Partnerschaft lebt, in Anspruch genommen werden kann. Beim Anspruch auf Pflegefreistellung gelten auch der eingetragene Partner und seine Kinder sowie die Wahl- und Pflegeeltern als „nahe Angehörige“. Darüber hinaus hat ein Beamter Anspruch auf Pflegefreistellung zur Pflege seines erkrankten oder verunglückten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes) auch dann, wenn er mit diesem nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. Im Übrigen besteht nunmehr Anspruch auf Pflegefreistellung auch zur Begleitung eines noch nicht zwölfjährigen Kindes bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt (siehe insbesondere § 34i Abs. 1, 2 und 4; § 36c Abs. 1 lit. b und Abs. 3; § 36e Abs. 1 und 4). l Normierung eines unbedingten Rechtsanspruches auf Inanspruchnahme des Frühkarenzurlaubs für Väter und gleichzeitige Ver-



der bisher für den Pensionskorridor geltenden Kürzung von 0,14 Prozentpunkten auf 0,28 Prozentpunkte pro Monat, gerechnet vom Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand bis zum jeweils geltenden gesetzlichen Pensionsalter (siehe § 45b Abs. 1; § 52 Abs. 7 lit. a). l Verteuerung des Nachkaufs von Schul- und Studienzeiten, die ursprünglich von der Anrechnung als Ruhegenussvordienstzeiten ausgeschlossen worden waren mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2015 (siehe § 112 Abs. 5). l Zu den Änderungen im Dienstrecht siehe auch die Ausführungen im Merkblatt für die Gemeinden Tirols, Ausgabe Oktober 2013, Pkt. 39. l Hinsichtlich der gesetzlichen Änderungen im Zuge der Einführung der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit mit Wirksamkeit vom 1.1.2014 wurde im Wege der Abteilung Gemeindeangelegenheiten bereits mehrmals berichtet bzw. wurden die wesentlichen Änderungen im Rahmen von Informationsveranstaltungen vorgestellt.



mGesetz über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie sonstiger öffentlicher Rechtsträger in Tirol mit



Wirksamkeit vom 1. Jänner 2014 l Dieses Gesetz beinhaltet im Wesentlichen folgende Eckpunkte: l Der Grundsatz einer risikoaversen Finanzgebarung wurde verankert (die Risikominimierung hat jedenfalls Vorrang vor einer Ertrags- und Kostenoptimierung – siehe § 3). l Die Aufnahme von Darlehen bzw. Krediten und die Begebung von Anleihen (Fremdfinanzierung) sind nur zulässig, wenn diese auf Euro lauten (siehe § 4). l Es



sind folgende Veranlagungsformen in Euro zulässig: Sicht- und Spareinlagen, Termineinlagen, unter bestimmten Voraussetzungen Anleihen mit Rückzahlung zum Nominale am Ende der Laufzeit und Pfandbriefe (siehe § 6). l Der



Abschluss von Fremdwährungsgeschäften ist verboten (siehe insbesondere § 7). l Das sog. „Vier-AugenPrinzip“ zur Prüfung und die Auswahl eines konkreten Finanzgeschäfts wurde normiert. Die endgültige Entscheidung über das Finanzgeschäft auf Gemeinde(verbands)ebene verbleibt jedoch beim Gemeinderat bzw. bei der Ver bandsversammlung. Das Gesetz sieht für die Landesregierung die Möglichkeit vor, im Verordnungswege eine Ausnahme vom „Vier-Augen-Prinzip“ aus Wirtschaftlichkeit- und Zweckmäßigkeitsüberle-



41 gungen für einzelne Gemeinden und Gemeindeverbände zu treffen. Die inhaltliche Ausgestaltung einer derartigen Verordnung bleibt noch abzuwarten (siehe dazu § 9). l Berichtspflichten für Gemeinden und Gemeindeverbände über alle neu getätigten Transaktionen zur Finanzierung des jeweiligen Haushalts und über dem jeweiligen Schuldenstand an die Gemeindeaufsichtsbehörde sind bis zum 31. Mai des Folgejahres vorgesehen (siehe § 11). l Um den Abbau von bestehenden „Altrisiken“ zu erleichtern, wurden Übergangsfristen geschaffen (siehe § 15).



mÄnderung des LandesPolizeigesetzes Durch diese Gesetzesänderung wird in Hinkunft Betteln in „ausschließlich stiller und passiver Form“ erlaubt sein. „Aggressives, aufdringliches Betteln“ sowie gewerbsmäßige Bettelei bleiben jedoch verboten. Auch das Betteln unter der „aktiven Mitwirkung einer unmündigen minderjährigen Person“ ist nicht erlaubt. Darüber hinaus besteht für Gemeinden die Möglichkeit, mittels Verordnung auch das „stille und passive“ Betteln an bestimmten öffentlichen Orten im Falle der Störung des örtlichen Gemeinschaftslebens zu untersagen (siehe § 10). Dieser Gesetzesanpassung liegt ein Erkenntnis des Verfassungsgerichts-



hofes vom 30. Juni 2012, G 155/10, zum § 29 des Salzburger Landessicherheitsgesetzes zugrunde, mit dem die in Rede stehende Bestimmung im Salzburger Gesetz als verfassungswidrig aufgehoben wurde. Zumal der Bettelstraftatbestand des bisherigen § 10 Abs. 1 des Landes-Polizeigesetzes wörtlich jenem der als verfassungswidrig anzusehenden Bestimmung im Salzburger Landesrecht entsprach, erwies sich die Vornahme dieser Änderung aus verfassungsrechtlichen Gründen als geboten. Das Inkrafttreten dieser Gesetzesanpassung ist mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung bestimmt (voraussichtlich im Dezember 2013). mÄnderung des Tiroler Krankenanstaltengesetzes und Änderung des Tiroler Gesundheitsfondsgesetzes Die Änderungen zu diesen Gesetzen wurden bereits von Dr. Erwin Webhofer, Leiter der Abteilung Krankenanstalten beim Amt der Tiroler Landesregierung, in der Zeitung des Tiroler Gemeindeverbandes, Ausgabe September / Oktober 2013, S. 25 bis 27, vorgestellt.



m Hinweis über Schulungs- und Informationsveranstaltungen Im 1. Quartal 2014 ist geplant, zu folgenden Themen Veranstaltungen anzubieten: l Professioneller



Umgang mit E-Mails und Informationen Referentin: Marion Putzer, Trainerin Dieses Seminar wird am Dienstag, den 21. Jänner 2014, ganztägig im Tiroler Bildungsinstitut Grillhof durchgeführt. l Die



Gemeindezeitung redaktionell, grafisch und inhaltlich professionell gestalten Referent: Mag. Peter Nindler, TT-Journalist und Redakteur Dieses Seminar wird zweitägig, am Montag, dem 10. und Dienstag, dem 11. Februar 2014, jeweils ganztägig, im Tiroler Bildungsinstitut Grillhof durchgeführt. l Der



mBeschlussfassung über das Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG



Bezug des Bürgermeisters nach den Bestimmungen des Tiroler Gemeinde-Bezügegesetzes 1998 aus pensions-, kranken-, unfallversicherungsund steuerrechtlicher Sicht



Über die wesentlichen Inhalte dieses Gesetzes bzw. über die Änderungen im Verhältnis zum bisherigen Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 – TJWG 2002 wird auf Seite 19 informiert.



ReferentInnen: Dr. Christian Bernard, Direktor der Pensionsversicherungsanstalt – PVA, Landesstelle Tirol, Marianne Mayr, Direktorin der Versicherungsanstalt für öffentlich Bedienstete – BVA, Lan-



42 desstelle Tirol, Mag. Bruno Knapp, Fachvorstand Finanzamt Innsbruck, Mag. Peter Stockhauser, Tiroler Gemeindeverband Diese Informationsveranstaltung findet am Freitag, den 21. Februar 2014 in der Zeit von 13.00 Uhr bis voraussichtlich 17.30 Uhr



im Tiroler Bildungsinstitut Grillhof statt. Nach den Impulsvorträgen zu den jeweiligen Themen stehen die Referentin und die Referenten gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung. l Krisenmanagement auf Gemeindeebene – Wie gehe ich mit einer (Natur-)



Katastrophe in meiner Gemeinde um? Referenten: Thomas Schönherr, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, MPA MBA Ing. Marcel Innerkofler, MBA Ing. Stefan Thaler, Landeswarnzentrale im Rahmen der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz, alle beim Amt der Tiroler Landesregierung Diese Informationsveranstaltung wird am Donnerstag, den 13. März 2014 zweimal als „Halbtagsveranstaltung“ im Tiroler Bildungsinstitut Grillhof angeboten. Die Einladungen und Details zu den angeführten Veranstaltungen werden im Wege des Tiroler Bildungsinstituts Grillhof rechtzeitig ausgesandt. mNeue Homepage des Tiroler Gemeindeverbandes Die serviceorientierte Unterstützung der Tiroler Gemeinden ist dem Tiroler Gemeindeverband ein großes Anliegen. In Umsetzung dieses Vorhabens wurde die Homepage unserer Einrichtung überarbeitet und benutzerfreundlicher gestaltet. Wir laden Sie deshalb herzlich ein, uns auf der neuen Website zu besuchen und von den aktuellen Informationen, Berichten sowie Veranstaltungshinweisen zahlreich Gebrauch zu machen. Für allfällige Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiroler Gemeindeverbandes gerne zur Verfügung.
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help2find.it – Turbo-Booster für die Tiroler Fundämter Die Fakten: Massen Zeug bleibt bei Verwaltung und Professionisten liegen, obwohl statistisch nur jeder fünfte Finder aufs Fundamt geht. Etwa weil sich Arbeits- und Öffnungszeiten gegenüber stehen. Hier in Tirol wurde eine tolle Lösung für Verlorenes, Vergessenes und Vermisste entwickelt. Eine weltweit einzigartige Neuheit: Die Online-Lost&FoundPlattform help2find.it. Kontakte laufen schon nach Italien, Irland, die Schweiz, Deutschland, Dänemark und sogar nach Brasilien zur Fußball-WM. Professionisten wie z.B. die ÖBB oder die DB setzen künftig auf dieses Zusatzsystem. Auch Fundorte wie der Stephansdom oder der Alpenzoo, Städte wie Innsbruck, Bregenz, Eisenstadt. Bestehende Lösungen können erhalten bleiben. Über eine Schnittstelle



werden die Meldungen automatisch auf die Plattform help2find.it dupliziert. Es macht Sinn, nicht an verschiedenen Verlustorten recherchieren zu müssen, sondern auf einer einzigen Plattform, die in Echtzeit Gefundenes anzeigt. Dazu gehört auch Bürgerbeteiligung, jeder kann sofort einen gefundenen Gegenstand dort online stellen. So können Fund-Notfälle wie der Verlust von Schlüsseln, Insulin und Medikamenten oder, Sehhilfen rasch behoben werden. Einige weitere Besonderheiten: Meldungen von vermissten und gefundenen Tieren. Meldungen von vermissten Personen (übers BKA). Und help2find. it spricht viele Sprachen: Schon beim Startup werden 6 zur Auswahl angeboten. Damit wird der Service auch für Touristen und nicht-deutschsprachige Nutzer hilfreich. Und mit dem Aufbau der



helping-eyes – noch eine geniale Lösung. Jeder, der ein Smartphone oder einen PC besitzt, kann mitmachen. Bei vermissten Tieren oder Personen werden die Mitglieder geografisch eingegrenzt informiert, im Alltag bewusst nach den Vermissten Ausschau zu halten. Prominente Persönlichkeiten werden in Kürze für help2find.it als Botschafter fungieren. Bei bis zu 50 Meldungen pro Jahr gratis – sonst mit günstigen jährlichen Mitgliedspreisen ohne Bindungsfristen – besteht eine faire Partnerschaft. Alle Partner, welche sich vor dem Startup anmelden erhalten den Startup Bonus von 50% für die ersten 3 Jahre. Zahlende Mitglieder haben natürlich erweiterte Funktionen, wie z.B: unbegrenzte Filialfunktion zur Verfügung, welche Alles noch einfacher machen. Das Startup ist für Feber geplant. Mehr erfahren Sie bei [email protected].
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Frohe Weihnachten - Tiroler Gemeindeverband 

14.11.2013 - Zentrumsgarage Ischgl GmbH und der ... www.daka.cc. DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co. ...... karenz und Familienhos-.
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Frohe Weihnachten 

oder eine Million in 20 Jahren: Sie erstellen Ihren individuellen ... Unser Online-Shop ist nur ein Mausklick entfernt: www.bodoschaefer-akademie.de â€¢ Besuchen Sie uns! ..... demie GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulÃ¶sen.
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Frohe Weihnachten! - ETL-Gruppe 

Unternehmen der ETL-Gruppe. ADMEDIO Steuerberatungsgesellschaft mbH. Niederlassung Pirna. BahnhofstraÃŸe 15b Â· 01796 Pirna. Telefon: (03501) 56 23-0 ...
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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr ! 

vor 3 Tagen - Meinen heutigen Bericht mÃ¶chte ich unseren Zukunftsprojekten wid- men. Am 10. November gab es dazu in unse- rem Rathaus eine Pressekonferenz des fÃ¼r unsere Gemeinde zustÃ¤ndigen. Landeshauptmann-Stv. Mag. Michael. Schickhofer. Nachdem
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Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Jahr 2017 - Klinik Hohe Mark 

Sabine Reimann. â€žWeihnachten 2015â€œ. Astrid Luft. Design: Gute Botschafter GmbH, www .gute-botschafter.de. Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Jahr.
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Frohe Weihnachten und fÃ¼r das kommende Jahr 2018 ... AWS 

22.12.2017 - BÃ¼rgern gewÃ¤hlt, die nicht zur Wahl gehen.â€œ Die ErnÃ¼chterung der Bundestagswahl, besonders der Einzug der AfD in den Bundestag, ist noch nicht richtig verdaut. ...... ausgewÃ¤hlte Ergebnisse der EVS 2013. Haben Sie darÃ¼ber hinaus n
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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr - Stadtgemeinde Mureck 

vor 6 Tagen - Paul, das ist der heutige Stand- ort. Das Ehepaar fÃ¼hrte nun in beiden Sparten den Betrieb. ...... nachdem er im FrÃ¼h- jahr schon den Vizestaatsmeis- tertitel U16 erkÃ¤mpft hat. Den steirischen Vizemeister erran- gen Samuel Blauenstei
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Grundschule Oberstdorf SchulblÃ¤ttle Frohe Weihnachten und ein ... 

Beratung des erfahrenen Expertenteams, bestehend aus Thade Thannheimer (Skiclub. Oberstdorf), Hannes Kirschner, Markus Kober. (Intersport Huber) und ...
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frohe weihnachten im swingerschloss der lust by ... AWS 

This. Frohe Weihnachten Im Swingerschloss Der Lust By Loona Wild PDF on the files/S3Library-8e77a-1679a-Bd178-C847c-7b302.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional informat
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Tiroler Lärmbericht 

Regionale Produkte kaufen: So werden lange Transportwege und damit auch Lärm ...... Im September 2010 wurde in Kooperation zwischen IVB und Börse der.
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Tiroler Lärmbericht 

Im September 2010 wurde in Kooperation zwischen IVB und Börse der ..... Ferner wird massiv in die ÖV-Infrastruktur investiert (Busbahnhöfe Landeck, ...
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Tiroler Tourismusforum 

auch LH GÃ¼nther Platter: . as" ziehen Sportler aus dem hÃ¶chste begehbare Gipfel - Der Tourismusverband. Touristische MaÃŸnahmen In- und Ausland an.
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Weihnachten 

Dr. Rainer Meyer SAC. GÃ¤ste- und Kurseelsorger tÂº Kurseelsorge ... Paul Konrad Kurz hat dem â€žEingeborenâ€œ das â€žAusgebo- renâ€œ hinzugefÃ¼gt: â€žAusgeborenerâ€œ ...
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weihnachten 

Truffled pancake stripes. Root vegetables. Rosa Barbarie Entenbrust. ErdÃ¤pfelbeignets. Topinambur. Cassis. Pink roasted Barbarie duck breast. Potato beignets.
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Frohe Ostern - Winkler Schulbedarf 

01.03.2015 - Rot, gelb, pink, blau â€“ Die ersten Blumen stecken ihre KÃ¶pfe aus der. Erde und erfreuen uns mit ihren Farben. Holen Sie sich den FrÃ¼hling.
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Frohe Ostern - Winkler Schulbedarf 

01.03.2015 - Wirtschaftskammer NiederÃ¶sterreich | IMPRESSUM - Deutschland: Winkler Schulbedarf GmbH, Mitterweg 16, 94060 Pocking, Firmensitz ...
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Frohe Ostern - PDFDOKUMENT.COM 

Schmink- pinselset. Inhalt: â—‹ 1 Stk. Synthetik-Flachpinsel GrÃ¶ÃŸe 6 (7 mm) .... Lieferung ab 70, â€“ frei Haus* | Mengenrabatte bis â€“7 %* | Preise in Euro inkl. MwSt. FrÃ¼hling & Ostern. 5. Husch, husch. Knoten - Rattan. Stabile QualitÃ¤t, fÃ¼r 
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Osterkarten Frohe Ostern 

Page 1. Osterkarten zum Drucken und Ausschneiden. Frohe Ostern.
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Frohe Ostern - PDFDOKUMENT.COM 

Rot, gelb, pink, blau â€“ Die ersten Blumen stecken ihre KÃ¶pfe aus der. Erde und erfreuen uns mit ihren Farben. Holen Sie sich den FrÃ¼hling mit Deko in frischen Gute-Laune-Farben ins Haus. FÃ¼r Ostern haben wir eine kleine Raupe vorbereitet, in der
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Weihnachten - Mutterland 

s am Rathaus, an. Neben den drei. MutterlÃ¤ndern in St. Georg, der City und in. Eppendorf haben wir diese geschichtstrÃ¤chti- ge Hamburgensie in unsere Familie aufge- nommen! Es ist das erste Mutterland, bei dem wir die Gastronomie in den Vorder- gru
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Weihnachten 2011 

25.12.2011 - ben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar .... GesprÃ¤ch mit ihm; voller Liebe fÃ¼r Randsiedler, fÃ¼r Menschen in Not, von ...
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Weihnachten - Schicksal.com 

in der deutschen Banken und. Wirtschaftsmetropole an ...... mich auf eine kalte Bank, star ..... Wie zu Weihnachten mein Leben verÃ¤ndert wurdeÂ« ist kostenlos.
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Weihnachten Menüs 

Feige | Chicorée | grainierte. Thymianpolenta. Orangen-Karamell-Parfait. Spekulatiuscreme | Gewürzcrumble. Orangengel. EUR 54. Menü. Schneeflöckchen ...
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Weihnachten 1915 

rend seines Einsatzes in Weissrussland und in Galizien von 1915 bis Februar .... Dann Instruktion von. Graf v. Bredow 4. Hatte wieder Sendung von Kreuders.
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